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+++newsletter+++ 
 

Termine Dezember 2004 
Bitte beachten Sie die folgenden Termine, zu denen die Steuern fä llig werden: 
 
Steuerart Fä lligkeit Ende der Schonfrist bei Zahlung durch 
  Überweisung1 Scheck/bar 
Lohnsteuer, Kirchensteuer, 
Solidaritä tszuschlag2 

10.12.2004 13.12.2004 10.12.2004 

Kapitalertragsteuer, 
Solidaritä tszuschlag2 

10.12.2004 13.12.2004 10.12.2004 

Einkommensteuer, 
Kirchensteuer, 
Solidaritä tszuschlag 

10.12.2004 13.12.2004 10.12.2004 

Körperschaftsteuer, 
Solidaritä tszuschlag 

10.12.2004 13.12.2004 10.12.2004 

Umsatzsteuer3 10.12.2004 13.12.2004 10.12.2004 
 
1  Umsatzsteuervoranmeldungen und Lohnsteueranmeldungen müssen grundsä tzlich bis zum 10. des 

dem Anmeldungszeitraum folgenden Monats abgegeben werden. Fä llt der 10. auf einen Samstag, 
Sonntag oder Feiertag, ist der nä chste Werktag der Stichtag. Nach dem Steuerä nderungsgesetz 2003 
werden bei einer Sä umnis der Zahlung bis zu drei Tagen keine Sä umniszuschlä ge erhoben. Um die 
Frist zu wahren, sollte die Überweisung einige Tage vorher in die Wege geleitet werden. 

2  Für den abgelaufenen Monat. 
3  Für den abgelaufenen Monat; bei Dauerfristverlä ngerung für den vorletzten Monat. 

Termine Januar 2005 
Bitte beachten Sie die folgenden Termine, zu denen die Steuern fä llig werden: 
 
Steuerart Fä lligkeit Ende der Schonfrist bei Zahlung durch 
  Überweisung1 Scheck/bar 
Lohnsteuer, Kirchensteuer, 
Solidaritä tszuschlag2 

10.1.2005 13.1.2005 10.1.2005 

Kapitalertragsteuer, 
Solidaritä tszuschlag3 

10.1.2005 13.1.2005 10.1.2005 

Umsatzsteuer4 10.1.2005 13.1.2005 10.1.2005 
 
1  Umsatzsteuervoranmeldungen und Lohnsteueranmeldungen müssen grundsä tzlich bis zum 10. des 

dem Anmeldungszeitraum folgenden Monats abgegeben werden. Fä llt der 10. auf einen Samstag, 
Sonntag oder Feiertag, ist der nä chste Werktag der Stichtag. Nach dem Steuerä nderungsgesetz 2003 
werden bei einer Sä umnis der Zahlung bis zu drei Tagen keine Sä umniszuschlä ge erhoben. Um die 
Frist zu wahren, sollte die Überweisung einige Tage vorher in die Wege geleitet werden. 

2 Für den abgelaufenen Monat, bei Vierteljahreszahlern für das abgelaufene Kalendervierteljahr. 
3 Für den abgelaufenen Monat. 
4 Für den abgelaufenen Monat; bei Dauerfristverlä ngerung für den vorletzten Monat, bei 

Vierteljahreszahlern ohne Fristverlä ngerung für das abgelaufene Kalendervierteljahr. 

Zahlungsverzug: Hö he der Verzugszinsen 
Der Glä ubiger kann nach dem Eintritt der Fä lligkeit seines Anspruchs den Schuldner durch eine Mahnung 
in Verzug setzen. Der Mahnung gleichgestellt sind die Klageerhebung sowie der Mahnbescheid. 



 

 

Einer Mahnung bedarf es nicht, wenn 

• für die Leistung eine Zeit nach dem Kalender bestimmt ist, 

• die Leistung an ein vorausgehendes Ereignis anknüpft, 

• der Schuldner die Leistung verweigert, 

• besondere Gründe den sofortigen Eintritt des Verzugs rechtfertigen. 

Bei Entgeltforderungen tritt Verzug spä testens 30 Tage nach Fä lligkeit und Zugang einer Rechnung ein; 
dies gilt gegenüber einem Schuldner, der Verbraucher ist, allerdings nur, wenn hierauf in der Rechnung 
besonders hingewiesen wurde. 

Im Streitfall muss allerdings der Glä ubiger den Zugang der Rechnung (nö tigenfalls auch den darauf 
enthaltenen Verbraucherhinweis) bzw. den Zugang der Mahnung beweisen.  
Wä hrend des Verzugs ist eine Geldschuld zu verzinsen. Der Verzugszinssatz beträ gt für das Jahr 
fünf Prozentpunkte bzw. für Rechtsgeschä fte, an denen Verbraucher nicht beteiligt sind, 
acht Prozentpunkte über dem Basiszinssatz. 
Der Basiszinssatz verä ndert sich zum 1. Januar und 1. Juli eines jeden Jahres um die Prozentpunkte, um 
welche die Bezugsgrö ß e seit der letzten Verä nderung des Basiszinssatzes gestiegen oder gefallen ist. 
Bezugsgrö ß e ist der Zinssatz für die jüngste Hauptrefinanzierungsoperation der Europä ischen Zentralbank 
vor dem ersten Kalendertag des betreffenden Halbjahres. 
Aktuelle Basis- bzw. Verzugszinssä tze ab 2002: 
Zeitraum Basiszinssatz Verzugszinssatz Verzugszinssatz fü r 

Rechtsgeschä fte ohne 
Verbraucherbeteiligung 

1.1. bis 30.6.2002 2,57 v. H. 7,57 v. H. 10,57 v. H. 
1.7. bis 31.12.2002 2,47 v. H. 7,47 v. H. 10,47 v. H. 
1.1. bis 30.6.2003 1,97 v. H. 6,97 v. H. 9,97 v. H. 
1.7. bis 31.12.2003 1,22 v. H. 6,22 v. H. 9,22 v. H. 
1.1. bis 30.6.2004 1,14 v. H. 6,14 v. H. 9,14 v. H. 
1.7. bis 31.12.2004 1,13 v. H. 6,13 v. H. 9,13 v. H. 

Bei eindeutigen Steuererklärungen keine weitere Ermittlungspflicht für 
das Finanzamt 
Bei in sich schlüssigen Steuererklä rungen kann das Finanzamt regelmä ß ig von deren Richtigkeit und 
Vollstä ndigkeit ausgehen. Es braucht den Angaben nicht mit Misstrauen zu begegnen. Das gilt auch, wenn 
unter Vorlage der entsprechend ausgefüllten Steuerkarte eine tarifbegünstigte Entschä digung erklä rt wird. 
Allein der Umstand, vertragliche Grundlagen nicht angefordert zu haben, begründet noch keine Verletzung 
der amtsseitig bestehenden Ermittlungspflicht. Diese Grundsä tze ergeben sich aus einem Urteil des 
Bundesfinanzhofs. 
Nur wenn sich Unklarheiten oder Zweifelsfragen aufdrä ngen, besteht eine Verpflichtung zu weiteren 
Ermittlungen. Andererseits muss der Steuerbürger seinen Mitwirkungspflichten nachkommen. In diesem 
Spannungsverhä ltnis zwischen Mitwirkungs- und Ermittlungspflicht trifft, wenn sowohl der Steuerbürger als 
auch das Finanzamt es versä umt haben, den Sachverhalt aufzuklä ren, in der Regel den Steuerzahler die 
Verantwortung. Dies hat zur Folge, dass ein Steuerbescheid zum Nachteil des Steuerzahlers geä ndert 
werden kann, soweit entsprechende Tatsachen oder Beweismittel nachträ glich bekannt werden. 

Welche Unterlagen kö nnen im Jahr 2005 vernichtet werden? 
Nachstehend aufgeführte Buchführungsunterlagen kö nnen nach dem 31. Dezember 2004 vernichtet 
werden: 

• Aufzeichnungen aus 1994 und früher. 

• Inventare, die bis zum 31.12.1994 aufgestellt worden sind. 

• Bü cher, in denen die letzte Eintragung im Jahr 1994 oder früher erfolgt ist. 



 

 

• Jahresabschlü sse, Eröffnungsbilanzen und Lageberichte, die 1994 oder früher aufgestellt worden 
sind. 

• Buchungsbelege aus dem Jahr 1994 oder früher (Belege müssen seit 1998 auch zehn Jahre 
aufbewahrt werden). 

• Empfangene Handels- oder Geschä ftsbriefe und Kopien der abgesandten Handels- oder 
Geschä ftsbriefe, die 1998 oder früher empfangen bzw. abgesandt wurden. 

• sonstige fü r die Besteuerung bedeutsame Unterlagen aus dem Jahre 1998 oder früher. 
Dabei sind die Fristen für die Steuerfestsetzungen zu beachten. 
Unterlagen dürfen nicht vernichtet werden, wenn sie von Bedeutung sind 

• für eine begonnene Auß enprüfung, 

• für anhä ngige steuerstraf- oder buß geldrechtliche Ermittlungen, 

• für ein schwebendes oder auf Grund einer Auß enprüfung zu erwartendes Rechtsbehelfsverfahren oder 
zur Begründung der Anträ ge an das Finanzamt und 

• bei vorlä ufigen Steuerfestsetzungen. 
Es ist darauf zu achten, dass auch die elektronisch erstellten Daten für 10 Jahre vorbehalten werden 
müssen. 

Eigenheimzulage: Eigenheim muss vor dem 1.1.2005 bezogen werden 
Die Eigenheimzulage für ein 2004 angeschafftes oder hergestelltes und zu eigenen Wohnzwecken 
bestimmtes Gebä ude wird für das Jahr 2004 nur dann gewä hrt, wenn das Gebä ude/die Wohnung noch im 
Jahre 2004 bezogen wird. Die Zulage geht für das Jahr 2004 endgültig verloren, wenn dies nicht 
geschieht. 
Ist im Kaufvertrag der Übergang von Besitz, Nutzen und Lasten erst nach dem 31.12.2004 vereinbart, so 
wird die Eigenheimzulage bei Bezug erst ab dem Jahr 2005 für acht Jahre gewä hrt. 
Der Anspruchsberechtigte kann die Eigenheimzulage ab dem Jahr in Anspruch nehmen, in dem die 
Summe aus seinen positiven Einkünften dieses Jahres und der positiven Einkünfte des vorangegangenen 
Jahres 70.000 EUR nicht übersteigt. Ehegatten, die im Erstjahr zusammenveranlagt werden, k ö nnen die 
Eigenheimzulage ab dem Jahr in Anspruch nehmen, in dem die Summe aus ihren positiven Einkünften 
des Erstjahres und den positiven Einkünften des Vorjahres 140.000 EUR nicht übersteigt. 
Für jedes Kind, für das der Anspruchsberechtigte im Erstjahr einen Kinderfreibetrag oder Kindergeld erh ä lt 
und das im Fö rderzeitraum zum inlä ndischen Haushalt des Anspruchsberechtigten gehö rt, erhö hen sich 
die genannten Einkunftsgrenzen um 30.000 EUR. Sind zwei Anspruchsberechtigte Eigentümer einer 
Wohnung und haben diese zugleich Anspruch auf einen Kinderfreibetrag oder Kindergeld für ein Kind, 
erhö hen sich die genannten Einkunftsgrenzen um 15.000 EUR für jeden Anspruchsberechtigten. 
Zu beachten ist, dass nach der Gesetzesä nderung nunmehr die Summe der positiven Einkünfte und nicht 
mehr der Gesamtbetrag der Einkünfte bei der Ermittlung der Einkunftsgrenzen zu Grunde zu legen ist. 
Der Fö rderungsbetrag, also die Eigenheimzulage ohne Kinderzulage, ist zum 1.1.2004 auf 1 v. H. der 
Bemessungsgrundlage abgesenkt worden. Der Hö chstbetrag beträ gt 1.250 EUR. Die Kinderzulage beträ gt 
800 EUR je Kind. 
Aufwendungen für Ausbauten und Erweiterungen an einer Wohnung in einem im Inland belegenen 
eigenen Haus oder einer im Inland belegenen Eigentumswohnung sind nicht mehr zulagenfä hig. In die 
Bemessungsgrundlage für den Fö rdergrundbetrag, also der Eigenheimzulage ohne Kinderzulage, sind 
neben Herstellungskosten oder Anschaffungskosten und den Anschaffungskosten für den dazugehö rigen 
Grund und Boden allerdings auch die Aufwendungen für Instandsetzungs- und 
Modernisierungsmaß nahmen einzubeziehen. Voraussetzung ist, dass die Maß nahmen innerhalb von 
zwei Jahren nach der Anschaffung an der Wohnung durchgeführt werden. In die Bemessungsgrundlage 
sind jedoch nicht die Aufwendungen für Erhaltungsarbeiten einzubeziehen, die jä hrlich üblicherweise 
anfallen. 
Der Gesetzgeber plant, die Eigenheimzulage abzuschaffen. 

Schenkungsteuerpflicht bei zinslos überlassenen Darlehen 
Kerntatbestand der schenkungsteuerpflichtigen Schenkungen unter Lebenden ist eine freigebige 
Zuwendung. Die Definition der freigebigen Zuwendung lehnt sich eng an den auch im allgemeinen 
Sprachgebrauch bekannten Begriff der Schenkung an. Es ist objektiv eine Entreicherung des 



 

 

Zuwendenden und eine Bereicherung des Zuwendungsempfä ngers erforderlich. Unter Bereicherung ist 
eine in Geld zu bewertende Vermö gensmehrung, unter Entreicherung eine entsprechende 
Vermö gensminderung zu verstehen. 
Das Finanzgericht Düsseldorf entschied, dass die zinslose Überlassung eines Darlehens bezüglich der 
ersparten Zinsen eine freigebige Zuwendung ist, die Schenkungsteuerpflicht auslö st. 
Zu bewerten ist der schenkungsteuerpflichtige Vorteil mit dem Kapitalwert der Zinsersparnis.  
Der Bundesfinanzhof muss nun abschließ end entscheiden. 
Anmerkung: Für die Berechnung der Schenkungsteuer kommt es maß geblich darauf an, in welche 
Steuerklasse der Beschenkte einzuordnen ist. Danach richtet sich die H ö he des zu gewä hrenden 
Freibetrags. 

Abgrenzung zwischen Betriebsaufgabe und Ä nderung der 
Betriebsstruktur 
Durch die Ä nderung des betrieblichen Zwecks wird ein Betrieb nicht aufgegeben. So lautet eine 
Entscheidung des Bundesfinanzhofs. Der Betrieb wird in verä nderter Struktur fortgeführt. Dies gilt selbst 
für den Fall, dass dies nur in reduziertem Umfang geschieht. 
Auch in der Einstellung der unternehmerischen Tä tigkeit liegt nicht notwendigerweise eine 
Betriebsaufgabe. Es kann sich, wie bei einer Betriebsverpachtung oder einem ruhenden Gewerbebetrieb, 
um eine Betriebsunterbrechung handeln. Sie lä sst den Fortbestand des Unternehmens unberührt. Selbst 
das Ausscheiden einzelner für die Aufrechterhaltung des Betriebs unbedeutender Wirtschaftsgüter ä ndert 
nichts an der Betrachtung. Es ist so lange von einer Wiederaufnahme der unterbrochenen wirtschaftlichen 
Betä tigung auszugehen, wie keine ausdrückliche Aufgabeerklä rung abgegeben wird. 
Voraussetzung ist allerdings, dass die im Betriebsvermö gen verbliebenen Wirtschaftsgüter eine 
Fortführung ermö glichen. Die die wesentliche Betriebsgrundlage darstellenden Wirtschaftsgüter - die zur 
Erreichung des betrieblichen Zwecks erforderlich sind und ein besonderes Gewicht für die Betriebsführung 
besitzen - sowie solche Wirtschaftsgüter, in denen erhebliche stille Reserven ruhen, müssen im 
Betriebsvermö gen verbleiben. 
Demgegenüber liegt eine Betriebsaufgabe vor, wenn die betriebliche Tä tigkeit endgültig eingestellt wird. 
Kennzeichnend für die Beendigung der wirtschaftlichen Betä tigung ist, dass alle wesentlichen 
Betriebsgrundlagen innerhalb kurzer Zeit verkauft oder in das Privatvermö gen überführt werden. 

Ableistung eines freiwilligen sozialen Jahres ist keine Berufsausbildung 
Der steuerliche Begriff der Berufsausbildung umfasst jede Ausbildung für einen zukünftigen Beruf. In einer 
Berufsausbildung befindet sich der Auszubildende solange, bis er sein Berufsziel erreicht hat. Er muss 
sich ernsthaft auf sein Berufsziel vorbereiten. Dazu gehö rt der Erwerb aller Kenntnisse, Fä higkeiten und 
Erfahrungen, die als Grundlage für die Ausbildung des angestrebten Berufs geeignet sind. 
Die Ableistung eines freiwilligen sozialen Jahres hat der Bundesfinanzhof grunds ä tzlich nicht als eine 
Maß nahme der Berufsausbildung angesehen. Die Eltern eines solchen Auszubildenden erhalten deshalb 
in dieser Zeit keinen Ausbildungsfreibetrag. 
Eine Ausnahme ist mö glich bei Sozialarbeitern, bei deren Ausbildungsverhä ltnis eine dreijä hrige 
Bewä hrung im Beruf gefordert wird. In diese Bewä hrungszeit kann das freiwillige soziale Jahr einbezogen 
werden. 

Alterseinkünftegesetz: Abzugsfähigkeit der Altersvorsorgeaufwendungen 
Als Vorsorgeaufwendungen (Sonderausgaben) kö nnen wie bisher Beiträ ge zu Renten-, Kranken-, Pflege-, 
Unfall- und Haftpflichtversicherungen abgezogen werden. Allerdings gelten für die Rentenversicherung 
andere Beträ ge als für die übrigen genannten Versicherungen. 
Mit Rentenversicherung sind gemeint: die gesetzliche Rentenversicherung, landwirtschaftliche 
Alterskassen und berufsstä ndische Versorgungseinrichtungen. Beiträ ge zu solchen Versicherungen 
kö nnen zu hö chstens 20.000 Euro bei Singles und 40.000 Euro bei Verheirateten geltend gemacht 
werden. Allerdings ist dieser Betrag bis zum Jahr 2025 zu kappen. Das bedeutet, dass für das Jahr 2005 
nur 60 v. H., also 12.000 Euro, als Hö chstbetrag angesetzt werden kö nnen. Der Vom-Hundert-Satz erhö ht 
sich bis 2025 um jä hrlich 2 v. H. Auch Beiträ ge zu Lebensversicherungen sind nach wie vor begünstigt, 
wenn der Vertrag eine monatliche, auf die Lebenszeit begrenzte Zahlung ab dem 60.  Lebensjahr vorsieht 
und der Anspruch nicht übertragbar ist. 
Die weiteren Vorsorgeaufwendungen k ö nnen bis zu einem Hö chstbetrag von 2.400 Euro, wenn die 
Krankenversicherung allein getragen wird, bzw. 1.500 Euro von allen anderen Personen abgezogen 
werden. Für Ehegatten gelten jeweils die doppelten Beträ ge. 



 

 

Um eine Schlechterstellung zu vermeiden, wird bis zum Jahr 2019 von Amts wegen geprüft, ob nach der 
alten Regelung hö here Beträ ge hä tten geltend gemacht werden kö nnen. 
Auß erdem sind noch folgende Neuerung zu beachten: 
Kapitallebensversicherungen 
Die Beiträ ge zu Kapitallebensversicherungen, die nach dem 31.12.2004 abgeschlossen werden, k ö nnen 
ab dem 1.1.2005 nicht mehr als Sonderausgaben abgezogen werden. Gleichzeitig wird die Privilegierung 
dieser Lebensversicherungen bei den Einkünften aus Kapitalvermö gen eingeschrä nkt. Wird die 
Versicherungsleistung nach dem 60. Lebensjahr und zwö lf Jahre nach dem Vertragsabschluss fä llig, ist 
zukünftig die Hä lfte des Unterschiedsbetrags zwischen der ausgezahlten Leistung und der Summe der 
eingezahlten Beiträ ge zu versteuern. 
Auch wenn das Lebensversicherungsprivileg zukünftig wegfä llt, sollten neue Verträ ge im Jahr 2004 nicht 
übereilt abgeschlossen werden. Als „Altverträ ge“ gelten solche, bei denen die Laufzeit vor dem 1.1.2005 
beginnt und für die gemä ß  der derzeitigen Rechtslage bis zum 31.12.2004 mindestens ein 
Versicherungsbeitrag bezahlt worden ist. Es ist geplant, daß  diese Frist verlä ngert wird. 
Betriebliche Altersvorsorge 
Zukünftig sind auch die Beiträ ge des Arbeitgebers zu einer Direktversicherung steuerfrei, wenn eine 
lebenslange Versorgungszusage gegeben wurde. Die geleisteten Beiträ ge dürfen 4 v. H. der 
Beitragsbemessungsgrenze in der Rentenversicherung nicht übersteigen. Diese Grenze erhö ht sich um 
1.800 € , wenn die Versorgungszusage nach dem 31.12.2004 erteilt wurde. Mit Einführung der 
Steuerfreiheit entfä llt auch die Mö glichkeit der Pauschalversteuerung von Direktversicherungsbeiträ gen. 
Besteht zwischen altem und neuem Arbeitgeber und Arbeitnehmer Einvernehmen, k ö nnen erworbene 
Betriebsrentenanwartschaften auf den neuen Arbeitgeber übertragen werden. Ein Recht auf Mitnahme 
besteht bei Pensionsfonds, Pensionskassen und Direktversicherungen, wenn der Übertragungswert die 
Beitragsbemessungsgrenze der Rentenversicherung nicht übersteigt. 
Riester-Rente 
Ab 2006 dürfen nur solche Altersvorsorgeverträ ge zertifiziert werden, die für Frauen und Mä nner gleiche 
Beiträ ge und gleiche Tarife (Unisex-Tarife) vorsehen. 
In allen Fä llen von Neuabschlüssen oder Ä nderungen sollte auf jeden Fall der Rat des Steuerberaters 
eingeholt werden. 

Bewertung von Garantierückstellungen 
Für die in einem Wirtschaftsjahr getä tigten Lieferungen und Leistungen hat ein Unternehmer eine 
Rückstellung zu bilden, wenn er in den folgenden Wirtschaftsjahren wegen noch bestehender 
Gewä hrleistungsansprüche gegenüber seinen Kunden mit einer Inanspruchnahme zu rechnen hat. Für 
jeden einzelnen Garantiefall kann der Unternehmer eine (Einzel-) Rückstellung bilden. Statt der 
Einzelrückstellung kann der Unternehmer für sä mtliche bis zum Bilanzstichtag ausgeführten Lieferungen 
und Leistungen alternativ eine Pauschalrückstellung bilden. 
Die Hö he der Rückstellung ist vom Unternehmer auf der Grundlage von nachprüfbaren Tatsachen zu 
schä tzen. Sie darf das angemessene, den betrieblichen Verhä ltnissen entsprechende Maß  nicht 
übersteigen. Für die Bildung von Pauschalrückstellungen ist weiter Voraussetzung, dass der Unternehmer 
auf Grund der Erfahrungen der Vergangenheit mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit mit 
Garantieinanspruchnahmen rechnen muss oder dass sich aus der branchenmä ß igen Erfahrung und der 
individuellen Gestaltung des Betriebs die Wahrscheinlichkeit ergibt, Garantie- oder Gewä hrleistungen 
erbringen zu müssen. 
Das Finanzgericht des Landes Brandenburg lä sst bei einem Bauunternehmen, das in einigen 
Veranlagungszeiträ umen nur an fünf Groß aufträ gen tä tig war, eine Pauschalrückstellung für 
Gewä hrleistungsverpflichtungen in Hö he von 1 v. H. des garantiebehafteten Umsatzes zu. Das Gericht 
vertritt die Auffassung, dass bei Groß aufträ gen, insbesondere in der Anfangsphase der betrieblichen 
Tä tigkeit, ein grö ß eres Risiko besteht als bei kleineren Bauprojekten. 
Die Oberfinanzdirektion Koblenz lehnt es dagegen ab, für die Bauwirtschaft eine pauschale Rückstellung 
in Hö he von 2 - 3 v. H. anzuerkennen. Sie verlangt bei der Bemessung der Rückstellungshö he die 
Berücksichtigung der in der Bauwirtschaft unterschiedlichen Gewä hrleistungszeiträ ume und Risiken und 
verweist auf die in den Einkommensteuerrichtlinien aufgestellten Grundsä tze. 

Darlehenszinsen bei den Einkünften aus Vermietung und Verpachtung 
Nach einem Beschluss des Bundesfinanzhofs kö nnen Darlehenszinsen nur dann als Werbungskosten 
berücksichtigt werden, wenn sie durch Darlehensverbindlichkeiten zur Finanzierung von Aufwendungen für 
das Vermietungsobjekt entstanden sind. Demzufolge kann eine ursprünglich mit Eigenmitteln finanzierte 
Baumaß nahme nicht spä ter durch die Aufnahme von Darlehen in eine Fremdfinanzierung umgewandelt 
werden. Darlehenszinsen kö nnen im Rahmen einer Ablö sung lediglich dann als Werbungskosten 



 

 

berücksichtigt werden, wenn es um eine abzulö sende Verbindlichkeit geht, die ihrerseits im 
Zusammenhang mit dem Vermietungsobjekt stand. 

Freistellungsaufträge müssen überprüft werden 
Der Sparerfreibetrag beträ gt seit dem 1.1.2004 nur noch 1.370 €  für Alleinstehende und 2.740 €  für 
zusammenveranlagte Ehegatten. Unter Einbeziehung des Werbungskostenpauschbetrags betr ä gt das 
Freistellungsvolumen dann 1.421 €  bzw. 2.842 € . 
Kredit- und Finanzdienstleistungsinstitute sind seit dem 1.1.2004 verpflichtet, ihren Kunden 
zusammenfassende Jahresbescheinigungen nach amtlich vorgeschriebenem Muster auszustellen. Diese 
Bescheinigungen müssen Kapitalerträ ge, die nach dem 31. Dezember 2003 zufließ en und private 
Verä uß erungsgeschä fte, die nach dem 31. Dezember 2003 über diese Institute abgewickelt werden, 
enthalten. 
Die Finanzä mter kö nnen über das Bundesamt für Finanzen bei den Kreditinstituten zukünftig einzelne 
Kontoinformationen abrufen, wenn dies für die Steuerfestsetzung erforderlich ist. 
Die Kreditinstitute haben seit dem 1.4.2003 eine Datei zu führen, in der folgende Daten gespeichert 
werden: 

• Die Kontonummer und der Tag der Errichtung und Auflö sung des Kontos, 

• der Name des Kontoinhabers und eines Verfügungsberechtigten, 

• bei natürlichen Personen zusä tzlich der Tag der Geburt, 

• der Name und die Anschrift eines abweichend wirtschaftlich Berechtigten.  
Die Daten werden noch drei Jahre nach der Auflö sung des Kontos aufbewahrt. 
Aus dieser Datei kann das Finanzamt Informationen abrufen. 
Auß erdem sind die Finanzä mter befugt, die so erlangten Erkenntnisse auch anderen Beh ö rden zugä nglich 
zu machen, z. B. wenn für die Festsetzung von Sozialleistungen die Einkünfte einer Person maß geblich 
sind. 
Sind Freistellungsaufträ ge nur bei einer Bank gestellt worden, so wird die Bank die neuen 
Sparerfreibeträ ge zu Grunde legen. Problematisch wird es, wenn mehreren Kreditinstituten 
Freistellungsaufträ ge erteilt worden oder Konten aufgelö st und/oder Guthaben bei anderen Kreditinstituten 
angelegt oder erhö ht worden sind. In diesen Fä llen sollten die Freistellungsaufträ ge kurzfristig angepasst 
werden. Dabei muss auch beachtet werden, dass die Aufträ ge insgesamt die entsprechenden Grenzen 
nicht überschreiten, um unnö tigen Ä rger mit dem Finanzamt zu vermeiden. 

Geschenke an Geschäftsfreunde 
Gerade zum Jahresende ist es üblich, Geschenke an Geschä ftsfreunde zu verteilen. Bei spä teren 
Betriebsprüfungen gibt es oft unangenehme Überraschungen, weil die gesetzlichen Vorschriften nicht 
beachtet worden sind. Deshalb sind für den Abzug dieser Aufwendungen als Betriebsausgaben die 
nachfolgenden Punkte von groß er Bedeutung: 

• Geschenke an Geschä ftsfreunde sind nur bis zu einem Wert von 35 €  netto ohne Umsatzsteuer pro 
Jahr und pro Empfä nger abzugsfä hig. 

• Nichtabziehbare Vorsteuer (z. B. bei Versicherungsvertretern, Ä rzten) ist in die Ermittlung der 
Wertgrenze mit einzubeziehen. In diesen Fä llen darf der Bruttobetrag (inklusive Umsatzsteuer) nicht 
mehr als 35 €  betragen. 

• Bei einer groß en Anzahl von Geschenken sollte zum Nachweis immer eine Kartei geführt werden. 

• Es muss eine ordnungsgemä ß e Rechnung vorhanden sein, auf der der Name des Empfä ngers 
vermerkt ist. Bei Rechnungen mit vielen Positionen sollte eine gesonderte Geschenkeliste mit den 
Namen der Empfä nger sowie der Art und der Betragshö he des Geschenks gefertigt werden. 

• Schließ lich müssen diese Aufwendungen auf ein besonderes Konto der Buchführung „Geschenke an 
Geschä ftsfreunde“, getrennt von allen anderen Kosten, gebucht werden. 

Überschreitet die Wertgrenze sä mtlicher Geschenke pro Person und pro Kalenderjahr den Betrag von 35 €  
oder werden die formellen Voraussetzungen nicht beachtet, sind die Geschenke an diese Personen sogar 
insgesamt nicht abzugsfä hig. Auß erdem unterliegt der nichtabzugsfä hige Nettobetrag dann noch der 
Umsatzsteuer. 



 

 

Kranzspenden und Zugaben sind keine Geschenke und dürfen deshalb auch nicht auf das Konto 
„Geschenke an Geschä ftsfreunde“ gebucht werden. In diesen Fä llen ist ein Konto „Kranzspenden und 
Zugaben“ einzurichten. 

Inventur zum Ende des Geschäftsjahres 
Für alle Kaufleute, die nach den handelsrechtlichen oder steuerlichen Vorschriften Bücher führen und im 
Laufe des Wirtschaftsjahres keine permanente Inventur vornehmen, ergibt sich zum Ende des 
Wirtschaftsjahres wieder die Notwendigkeit zu Bestandsaufnahmen. Die Bestandsaufnahmen sind eine 
Voraussetzung für die Ordnungsmä ß igkeit der Buchführung des Unternehmens. 
Steuerliche Teilwertabschreibungen kö nnen nur noch bei voraussichtlich dauernder Wertminderung 
vorgenommen werden. Diese Voraussetzungen müssen zu jedem Bilanzstichtag neu nachgewiesen 
werden. Das ist bei der Inventurdurchführung zu berücksichtigen. 
Die Bestandsaufnahmen sind grundsä tzlich am Bilanzstichtag vorzunehmen. Eine Fotoinventur ist nicht 
zulä ssig. Auf Grund der oft sehr zeitaufwä ndigen Inventurarbeiten, insbesondere bei den Roh-, Hilfs-, und 
Betriebsstoffen, den Fabrikaten und Handelswaren, gibt es folgende zeitliche Erleichterungen für die 
Inventurarbeiten: 

• Bei der so genannten zeitnahen Inventur k ö nnen die Bestandsaufnahmen innerhalb von 10 Tagen vor 
oder nach dem Bilanzstichtag stattfinden. Zwischenzeitliche Bestandsverä nderungen durch Einkä ufe 
oder Verkä ufe sind zuverlä ssig festzuhalten. 

• Bei der zeitlich verlegten Inventur kö nnen die Bestandsaufnahmen innerhalb der letzten drei Monate 
vor oder der ersten zwei Monate nach dem Bilanzstichtag vorgenommen werden. Diese Inventur 
erfordert eine wertmä ß ige Fortschreibung bzw. eine wertmä ß ige Rückrechnung der durch die Inventur 
ermittelten Bestä nde zum Bilanzstichtag. Eine nur mengenmä ß ige Fortschreibung bzw. Rückrechnung 
zum Bilanzstichtag ist nicht ausreichend. Für Bestä nde, die durch Schwund, Verderb und ä hnliche 
Vorgä nge unvorhersehbare Abgä nge erleiden kö nnen und für besonders wertvolle Güter ist nur die 
Stichtagsinventur zulä ssig. Zu beachten ist ebenfalls, dass Steuervergünstigungen, die auf die 
Zusammensetzung der Bestä nde am Bilanzstichtag abstellen, nicht in Anspruch genommen werden 
kö nnen. Das trifft z. B. für die Verbrauchsfolge-Verfahren zu. 

• Bei der so genannten Einlagerungsinventur mit automatisch gesteuerten Lagersystemen (z. B. nicht 
begehbare Hochregallager) erfolgt die Bestandsaufnahme laufend mit der Einlagerung der Ware. 
Soweit Teile des Lagers wä hrend des Geschä ftsjahres nicht bewegt worden sind, bestehen Bedenken 
gegen diese Handhabung. 

• Das Stichproben-Inventurverfahren erlaubt eine Inventur mit Hilfe anerkannter mathematisch-
statistischer Methoden auf Grund von Stichproben. Die Stichprobeninventur muss den Aussagewert 
einer konventionellen Inventur haben. Das ist der Fall, wenn die statistischen Aussagen einen 
Sicherheitsgrad von 95 % erreichen und relative Stichprobenfehler 1 % des gesamten Buchwerts nicht 
überschreiten. Hochwertige Güter und Gegenstä nde, die einem unkontrollierten Schwund unterliegen, 
sind nicht in dieses Verfahren einzubeziehen. 

• Das Festwertverfahren kann auf Sachanlagen und Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe angewendet werden. 
Voraussetzung ist, dass die Gegenstä nde im Gesamtwert für das Unternehmen von nachrangiger 
Bedeutung sind, der Bestand in Grö ß e, Zusammensetzung und Wert nur geringen Verä nderungen 
unterliegt und die Gegenstä nde regelmä ß ig ersetzt werden. Eine kö rperliche Inventur ist bei diesen 
Gegenstä nden in der Regel alle drei Jahre oder bei wesentlichen Mengenä nderungen sowie bei 
Ä nderung in der Zusammensetzung vorzunehmen. In Ausnahmefä llen kann eine Inventur nach 
fünf Jahren ausreichen. 

• Wird das Verfahren der permanenten Inventur angewendet, dann ist darauf zu achten, dass bis zum 
Bilanzstichtag alle Vorrä te einmal aufgenommen worden sind. Darüber ist ein Nachweis zu führen. 

Bei der Bestandsaufnahme sind alle Wirtschaftsgüter lückenlos und vollstä ndig zu erfassen. Die 
Inventuraufzeichnungen sind so zu führen, dass eine spä tere Nachprüfung mö glich ist. Es ist zweckmä ß ig, 
die Bestandsaufnahmelisten so zu gliedern, dass sie den rä umlich getrennt gelagerten Vorrä ten 
entsprechen. Der Lagerort der aufgenommenen Wirtschaftsgüter ist zu vermerken. Die 
Bestandsaufnahmelisten sind von den aufnehmenden Personen abzuzeichnen. Es kann organisatorisch 
notwendig sein, die Bestandsaufnahmen durch ansagende Personen und aufschreibende Mitarbeiter 
vorzunehmen. Originalaufzeichnungen und spä tere Reinschrift der Bestandsaufnahmelisten sind 
aufzubewahren. 
Fremde Vorrä te, z. B. Kommissionswaren oder berechnete, vom Kunden noch nicht abgeholte Waren 
oder Fabrikate sind zur Vermeidung von Inventurfehlern getrennt zu lagern. Fremdvorrä te müssen nur 
dann erfasst werden, wenn der Eigentümer einen Nachweis verlangen wird. 



 

 

Eigene Vorrä te sind immer zu erfassen. Das schließ t minderwertige und mit Mä ngeln behaftete Vorrä te 
ebenso mit ein wie rollende oder schwimmende Waren. Bei unfertigen Erzeugnissen muss der 
Fertigungsgrad angegeben werden. Das ist zur spä teren Ermittlung der Herstellungskosten notwendig. 
Dabei ist auch an verlä ngerte Werkbä nke (Fremdbearbeiter) und die Werkstattinventur zu denken. 
Alle Forderungen und Verbindlichkeiten des Unternehmens sind durch Bestandsaufnahme zu erfassen. 
Das gilt auch für Besitz- und Schuldwechsel. Es sind entsprechende Saldenlisten zu erstellen. Bargeld in 
Haupt- und Nebenkassen ist durch Kassensturz zu ermitteln. 
Zur Inventurerleichterung kö nnen unter Beachtung der Ordnungsmä ß igkeitskriterien Diktiergerä te 
verwendet werden. Besprochene Tonbä nder kö nnen spä ter gelö scht werden, wenn die Angaben in die 
Inventurlisten übernommen und geprüft worden sind. 

Kosten für gelegentliche Hotelübernachtungen 
Die Kosten für gelegentliche Hotelübernachtungen am Ort der regelmä ß igen Arbeitsstä tte sind 
Werbungskosten, wenn sie beruflich veranlasst sind. 
Diese Auffassung vertritt der Bundesfinanzhof in einem Urteil, dem folgender Sachverhalt zu Grunde lag: 
Eine verheiratete Flugbegleiterin mit Wohnsitz im Ausland verbrachte vor jedem Flug ca. 1,25 Stunden 
und danach ca. eine halbe Stunde an ihrem Einsatzflughafen. Dort besuchte sie auß erdem regelmä ß ig 
Fortbildungsveranstaltungen. Der Aufenthalt am Flughafen machte weniger als 20 v. H. ihrer Arbeitszeit 
aus. Die Kosten für gelegentliche Hotelübernachtungen machte sie als Werbungskosten geltend. 
Dem folgte das Gericht. Zwar waren die Voraussetzungen einer doppelten Haushaltsführung nicht erfüllt, 
weil die Hotelübernachtungen noch kein „Wohnen“ ausmachten. Trotzdem kamen aber die Kosten der 
auswä rtigen Unterbringung zu den Kosten des Haushalts am Lebensmittelpunkt aus beruflichen Gründen 
hinzu. Der deutsche Gesetzgeber hat sich entschieden, die berufliche Sphä re nicht erst am Werkstor 
beginnen zu lassen, so dass Mobilitä tskosten als Werbungskosten anerkannt sind. Dies gilt insbesondere 
nach der Abschaffung der Zwei-Jahres-Frist bei einer doppelten Haushaltsführung und der Entscheidung 
des Bundesverfassungsgerichts zur doppelten Haushaltsführung bei Ehegatten. 
Bemerkenswert ist die Entscheidung auch deshalb, weil nach der Auffassung des Bundesfinanzhofs eine 
regelmä ß ige Arbeitsstä tte auch dort sein kann, wo weniger als 20 v. H. der regelmä ß igen Arbeitszeit 
verbracht werden. Die Vereinfachungsregel der Finanzverwaltung lasse sich nicht umkehren. 
Entscheidend ist, dass die Stä tte nicht nur gelegentlich, sondern mit einer gewissen Nachhaltigkeit 
aufgesucht wird. 

Lohnzahlungszeitraum bei Aufnahme oder Beendigung der Arbeit 
während eines laufenden Monats 
Lohnzahlungszeitraum ist der Zeitraum, für den der Arbeitslohn gezahlt wird. Er richtet sich nach den 
arbeitsrechtlichen Vereinbarungen. 
Selbst wenn die Zahlung von Monatslohn vorgesehen ist, ist die Monatslohnsteuertabelle dann nicht 
anzuwenden, wenn die Arbeit wä hrend des laufenden Monats aufgenommen oder beendet wird und 
deshalb nur ein anteiliger Monatslohn gezahlt wird. Dies ergibt sich aus einer Entscheidung des 
Bundesfinanzhofs. In diesen Fä llen wird der für den Lohnsteuerabzug maß gebliche Lohn nicht für einen 
ganzen Monat gezahlt, sondern nur für den auf die Beschä ftigung entfallenden Anteil des Monats. Das gilt 
auch für den Fall eines fortbestehenden Arbeitsverhä ltnisses bei einem Arbeitgeber mit einem Wechsel 
von vorheriger bzw. zur anschließ enden Auslandstä tigkeit im Laufe eines Monats. 

Nachträgliche Werbungskosten bei den Einkünften aus Kapitalvermö gen 
Auch Aufwendungen, die erst nach Aufgabe der auf Einnahmeerzielung gerichteten Tä tigkeit anfallen, 
kö nnen durch die Erzielung von Einnahmen veranlasst und als nachträ gliche Werbungskosten 
abzugsfä hig sein. Voraussetzung ist, dass sie noch im wirtschaftlichen Zusammenhang mit der früheren 
Einnahmeerzielung stehen. 
Das Finanzgericht Kö ln hatte die Frage zu entscheiden, ob Finanzierungskosten, die im Zusammenhang 
mit einer wesentlichen Beteiligung an einer GmbH angefallen sind, noch als Werbungskosten bei den 
Einkünften aus Kapitalvermö gen zu berücksichtigen sind, wenn über das Gesellschaftsvermö gen bereits 
das Konkursverfahren erö ffnet wurde. Im Urteilsfall wurde die Beteiligung im Privatverm ö gen gehalten. 
Das Finanzgericht kommt zu dem Ergebnis, dass Finanzierungskosten nur ansetzbar sind, wenn sie im 
jeweiligen Zeitpunkt ihrer Entstehung mit einer noch bestehenden Einkunftsquelle in wirtschaftlichem 
Zusammenhang stehen. 
Im Falle der Erö ffnung eines Konkursverfahrens sei allerdings die Einkunftsquelle auch dann entfallen, 
wenn das Konkursverfahren erst Jahre spä ter mangels Masse eingestellt werde und zur Zeit der 
Konkurserö ffnung bereits feststehe, dass keine Einnahmen mehr zu erwarten waren.  



 

 

Der Bundesfinanzhof muss nun die endgültige Entscheidung treffen, da vor zwei Jahren das Finanzgericht 
des Saarlandes eine andere Rechtsauffassung vertreten hat. 

Nebeneinander ausgeübte gewerbliche und freiberufliche Tätigkeit eines 
Einzelunternehmers 
Ein Einzelunternehmer kann verschiedene Unternehmen nebeneinander betreiben. Die Einkünfte aus den 
verschiedenen Unternehmen kö nnen auch einkommensteuerrechtlich verschiedenen Einkunftsarten 
zugeordnet werden. 
Das Finanzgericht Hamburg entschied im Fall eines Krankengymnasten wie folgt: Wird neben einer 
freiberuflichen auch eine gewerbliche Tä tigkeit ausgeübt, sind die beiden Tä tigkeiten getrennt zu 
behandeln, wenn eine Trennung nach der Verkehrsauffassung ohne besondere Schwierigkeiten m ö glich 
ist. Eine Schä tzung anhand bekannter Daten lä sst das Gericht ebenfalls zu. 
Dieses Urteil ist ebenfalls bei anderen „gemischten Tä tigkeiten” von Einzelunternehmern von Bedeutung. 
Allerdings bleibt abzuwarten, ob der Bundesfinanzhof die Auffassung des Finanzgerichts Hamburg 
bestä tigt. 

Spekulationsverluste aus Wertpapiergeschäften in den Jahren 1997 
und 1998 
Das Bundesverfassungsgericht hat kürzlich die Vorschrift zur Ermittlung der Einkünfte aus 
Wertpapiergeschä ften für nicht mehr anwendbar erklä rt. Diese Aussage gilt ausdrücklich nur für die 
Jahre 1997 und 1998, also vor Einführung der Neuregelung durch das Steuerentlastungsgesetz 
1999/2000/2002. 
Diese Entscheidung bewirkt, so der Bundesfinanzhof, dass nicht nur Gewinne, sondern auch 
Spekulationsverluste in den betreffenden Jahren unberücksichtigt bleiben. Maß gebend hierfür ist, dass die 
Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts zur Nichtigkeit der gesetzlichen Vorschrift führt. Damit 
bleiben alle Tatbestä nde, die unter diese weggefallene gesetzliche Vorschrift fallen, unberücksichtigt. 

Steuerliche Behandlung von Rangrücktrittsvereinbarungen 
Bei einer Rangrücktrittsvereinbarung tritt der Glä ubiger hinter die Forderungen aller anderen Glä ubiger 
zurück. Der Rangrücktritt stellt keinen Forderungsverzicht dar, sondern er wirkt sich nur auf die F ä lligkeit 
der Forderung aus. Die Verbindlichkeit des Unternehmens gegenüber dem Glä ubiger wird nicht verä ndert. 
Es handelt sich daher regelmä ß ig nicht um eine Verpflichtung, die nur durch zukünftige Einnahmen oder 
zukünftige Gewinne zu tilgen ist. Das Ansatzverbot des Einkommensteuerrechts greift nicht. Die 
Verpflichtung ist weiterhin in der Bilanz des Unternehmens auszuweisen. 
Das Bundesministerium der Finanzen hat zu den Einzelheiten in einem Schreiben dazu Stellung 
genommen. Dort sind weitere Voraussetzungen genannt, die zwingend zu beachten sind. Bei 
entsprechenden Gestaltungen sollte unbedingt der Steuerberater vorab befragt werden. 

Ü berprüfung der Miethö he zum 1.1.2005 bei verbilligter Vermietung 
Bei verbilligter Vermietung von Wohnungen sowohl an Angehö rige als auch an fremde Dritte ist die 
Grenze zum 1.1.2004 auf 56 v. H. angehoben worden. Deshalb muss Folgendes beachtet werden: 

• Beträ gt die vereinbarte Miete mindestens 75 v. H. der ortsüblichen Marktmiete, dann sind die mit den 
Mieteinnahmen zusammenhä ngenden Werbungskosten voll abzugsfä hig. 

• Liegt die vereinbarte Miete zwischen nunmehr 56 und 75 v. H. der ortsüblichen Marktmiete, ist 
zunä chst die Einkünfteerzielungsabsicht zu prüfen. Fä llt die Überschussprognose positiv aus, sind die 
Werbungskosten voll abzugsfä hig. Ergibt sich aber eine negative Überschussprognose, so ist der 
Werbungskostenabzug nur in dem Umfang mö glich, wie die Miete im Verhä ltnis zur ortsüblichen 
Marktmiete steht. 

• Liegt der Mietzins unterhalb von 56 v. H. der ortsüblichen Marktmiete, kö nnen die Aufwendungen - wie 
bisher - nur entsprechend dem entgeltlichen Anteil der Vermietung geltend gemacht werden. Der 
Mietvertrag muss bei der Vermietung an Angeh ö rige aber auf jeden Fall einem Fremdvergleich 
(Vermietung an fremde Dritte) standhalten, weil er sonst steuerrechtlich nicht anerkannt wird.  

Aus diesem Grund sollten bestehende Mietverträ ge kurzfristig darauf geprüft werden, ob sie den üblichen 
Konditionen entsprechen und auch so durchgeführt werden. Dies gilt auch für die zu zahlenden 
Nebenkosten. Insbesondere sollte die Hö he der Miete geprüft und zum 1.1.2005 ggf. angepasst werden. 
Dabei empfiehlt es sich, nicht bis an die ä uß ersten Grenzen heranzugehen. 



 

 

Nach dem Bürgerlichen Gesetzbuch darf die Miete grundsä tzlich innerhalb von drei Jahren nicht um mehr 
als 20 v. H. erhö ht werden, so dass bei einem bisherigen Mietzins von 50 v. H. der ortsüblichen Miete 
maximal auf 60 v. H. erhö ht werden kann. 
Falls die Miete auf Grund der Kappungsgrenze des BGB nicht auf 75 v. H. der ortsüblichen Miete 
angehoben werden kann, bei einer Vermietung unter nahen Angeh ö rigen trotzdem eine Anpassung über 
die Kappungsgrenze hinaus vorgenommen wird, will die Finanzverwaltung dies steuerlich anerkennen, 
wenn das Mietverhä ltnis ansonsten wie unter Fremden abgewickelt wird. 
Beispiel: 
Ein Vater hat ab 1999 seiner Tochter eine bankfinanzierte Eigentumswohnung für monatlich 200 €  
zuzüglich Nebenkosten vermietet. Die ortsübliche Miete beträ gt 400 € . Die Überschussprognose fä llt 
negativ aus. Ab 2004 erhö ht der Vater die Miete auf 300 €  (75 v. H. von 400 € ) und sichert sich damit den 
vollen Werbungskostenabzug. Hä tte er die Miete entsprechend der Kappungsgrenze nur um 20 v.H. auf 
240 €  (60 v. H. von 400 € ) erhö ht, so wä ren nur 60 v. H. der Werbungskosten abzugsfä hig. 

Veranlagungswahlrecht von Ehegatten 
Das Veranlagungswahlrecht darf nach einem Urteil des Bundesfinanzhofs bis zur Unanfechtbarkeit der 
Einkommensteuerfestsetzung, und zwar auch noch wä hrend eines Einspruchs- oder Klageverfahrens 
ausgeübt werden. Die zunä chst getroffene Wahl kann bis zum Schluss der mündlichen Verhandlung vor 
dem Finanzgericht widerrufen werden. Wegen der Verschiedenartigkeit der Veranlagungsarten (Einzel-, 
Zusammen- oder getrennte Veranlagung) muss jedoch vor jeder Ä nderung zunä chst ein eigenstä ndiges 
Veranlagungsverfahren durchgeführt werden. 
Unter Beachtung dieser Grundsä tze kann in einem Klageverfahren, in dem die Zusammenveranlagung 
von Ehegatten angefochten wird, nicht ohne weiteres ein geä nderter Klageantrag dahingehend gestellt 
werden, das Finanzamt zur Durchführung einer getrennten Veranlagung zu verpflichten. Eine derartige 
Klageä nderung ist, soweit im Übrigen die Voraussetzungen für eine Klageä nderung vorliegen, nur 
zulä ssig, wenn zunä chst in einem Vorverfahren die getrennte Veranlagung beantragt und dieser Antrag 
durch Bescheid abgelehnt wurde. Dieser Verfahrensweg ist auch dann er ö ffnet, wenn auf Grund 
vorliegender Untä tigkeit der Behö rde zunä chst ein Untä tigkeitseinspruch eingelegt wurde und im Rahmen 
einer nachfolgenden Untä tigkeitsklage über den Antrag zu entscheiden ist. 
Seine Grenzen findet das Wahlrecht lediglich dort, wo sich ein Ehegatte einseitig von der bisherigen 
Zusammenveranlagung lö sen mö chte, ohne dass wirtschaftlich verstä ndliche und vernünftige Gründe 
vorliegen. Dagegen schrä nken verwaltungsö konomische Belange der Finanzbehö rde im Hinblick auf eine 
wiederholte Ä nderung die Ausübung des Wahlrechts nicht ein. 

Verkauf von zwei Mehrfamilienhäusern, die in Eigentumswohnungen 
aufgeteilt waren 
Ein Grundstückseigentümer verkaufte zwei Mehrfamilienhä user an zwei verschiedene Erwerber. Er hatte 
die Objekte mit Wohneigentums- und Teileigentumsrechten im Jahr 1985 von einer Immobilien-KG 
erworben. Er baute ein Dachgeschoss auf der Grundlage einer 1986 erteilten Baugenehmigung zu einer 
weiteren Eigentumswohnung aus. Aus finanziellen Schwierigkeiten heraus ver ä uß erte er 1989 diese 
Mehrfamilienhä user. 
Der Bundesfinanzhof sah das Handeln des Grundstücksverkä ufers als nachhaltige Tä tigkeit mit 
Gewinnerzielungsabsicht an, die auf Grund der Anzahl der Objekte einen gewerblichen Grundstückhandel 
darstellten. Weder das Handeln aus finanzieller Notlage noch die Ungleichbehandlung mit nicht 
aufgeteilten Mehrfamilienhä usern ließ  das Gericht gelten. Der Grundstücksverkä ufer konnte die bedingte 
Verä uß erungsabsicht nicht widerlegen, die sich aus dem Weiterverkauf innerhalb kurzer Zeit nach dem 
Erwerb ergab. Persö nliche und finanzielle Beweggründe für die Verä uß erungen von Immobilien sind 
danach für die Zuordnung zum gewerblichen Bereich grundsä tzlich unerheblich. 
Für die Praxis ergibt sich daher die Notwendigkeit, die Aufteilung von Mehrfamilienh ä usern dem Erwerber 
zu überlassen. In dem entschiedenen Fall war das allerdings nicht mö glich. 

Zusätzlicher Einbau einer Solaranlage stellt Erhaltungsaufwand dar 
Wird nachträ glich eine Solaranlage zur Wassererwä rmung an einem vermieteten Wohnhaus angebracht, 
sind diese Aufwendungen sofort abzugsfä hig. Dies gilt nach Ansicht des Bundesfinanzhofs jedenfalls 
dann, wenn das Objekt bereits über eine Gasheizung mit Warmwasserversorgung verfügt. 
In diesem Zusammenhang erlä utert das Gericht den Herstellungskostenbegriff im Sinne des 
Handelsgesetzbuchs und kommt zu dem Ergebnis, dass diese Voraussetzungen nicht vorliegen. Auch 
eine Erweiterung des bestehenden Gebä udes ist nicht gegeben, weil die installierte Solarheizung weder 
eine Substanzmehrung noch eine Erweiterung der Nutzungsmö glichkeiten des Gebä udes zur Folge hat. 
Somit liegen alle Voraussetzungen vor, die für sofort abzugsfä higen Erhaltungsaufwand sprechen. 



 

 

Zweifelsfragen bei der einkommensteuerrechtlichen Behandlung sog. 
anschaffungsnaher Aufwendungen 
Die Oberfinanzdirektion München hat wegen des Nebeneinanders von Verwaltungsanweisung und 
gesetzlicher Neuregelung des anschaffungsnahen Aufwands zur einkommensteuerrechtlichen 
Behandlung des anschaffungsnahen Aufwands Stellung genommen. Anschaffungsnaher Aufwand l iegt vor 
bei Aufwendungen für Instandsetzung und Modernisierung, wenn die Maß nahmen innerhalb von 
drei Jahren seit der Anschaffung durchgeführt werden und die Nettoaufwendungen 15 v. H. der 
Gebä udeanschaffungskosten übersteigen. Dies gilt nicht für Erweiterungen und jä hrlichen 
Erhaltungsaufwand. 
Die Oberfinanzdirektion München ist der Ansicht, dass Aufwendungen zur Beseitigung der 
Funktionsuntüchtigkeit oder zur Hebung des Standards in die Prüfung der 15 v. H.-Grenze einzubeziehen 
sind. Auch Aufwendungen, die innerhalb der Drei-Jahres-Frist anfallen und unter der 15 v. H.-Grenze 
bleiben, aber die Definition der Herstellungskosten erfüllen, sind aktivierungspflichtige Herstellungskosten. 
Gleiches gilt für mehrjä hrige Baumaß nahmen, die zu einer Standarderhö hung führen, aber erst nach mehr 
als drei Jahren die 15 v. H.-Grenze übersteigen. 
Modernisierungsmaß nahmen, mit denen nach dem 31.12.2003 begonnen wurde und die allein die 
15 v. H.-Grenze nicht überschreiten, sind sofort abzugsfä higer Erhaltungsaufwand, es sei denn, das 
Gebä ude wurde erweitert oder wesentlich verbessert. Unberücksichtigt bleiben schon vor dem 31.12.2003 
begonnene Baumaß nahmen, die zu einem Überschreiten der 15 v. H.-Grenze führen. Grund hierfür ist die 
gesetzliche Fiktion, dass sä mtliche Baumaß nahmen an einem Objekt als eine Baumaß nahme gelten, die 
Neuregelung aber erst für solche Maß nahmen gilt, die nach dem 31.12.2003 begonnen wurden. 

Ü bernahme der Kosten einer Geburtstagsfeier durch Kapitalgesellschaft 
als verdeckte Gewinnausschüttung 
Der I. Senat des Bundesfinanzhofs hä lt an seiner Rechtsprechung fest, dass eine verdeckte 
Gewinnausschüttung vorliegt, wenn eine Kapitalgesellschaft die Kosten für die Geburtstagsfeier ihres 
Gesellschafter-Geschä ftsführers übernimmt. Die Aufwendungen sind auß erhalb der Bilanz dem Gewinn 
der Kapitalgesellschaft hinzuzurechnen und unterliegen beim Gesellschafter als Einnahmen aus 
Kapitalvermö gen der Einkommensteuer. 
Nach Auffassung eines anderen Senats liegt nicht notwendig Arbeitslohn vor, wenn ein Arbeitgeber aus  
Anlass des Geburtstags seines Arbeitnehmers einen Empfang organisiert. Für den I. Senat ist hingegen 
die Frage, wer zu der Veranstaltung eingeladen hat, nicht entscheidungserheblich. 

Generalanwalt plädiert für Umsatzsteuerfreiheit bei Geldspielautomaten 
und Kartenspielen 
Der Betrieb von Geldspielautomaten und die Veranstaltung von Kartenspielen durch eine ö ffentliche 
Spielbank sind von der Umsatzsteuer befreit, wä hrend andere Unternehmen Umsatzsteuer zahlen 
müssen. 
In zwei vor dem Europä ischen Gerichtshof anhä ngigen Verfahren hat sich der Generalanwalt dafür 
ausgesprochen, auch die Umsä tze aus Geldspielautomaten und Kartenspielen, die von „privaten“ 
Veranstaltern angeboten werden, von der Umsatzsteuer zu befreien. Voraussetzung hierfür sei jedoch, 
dass diese Glücksspiele mit denjenigen, die von ö ffentlichen Spielbanken veranstaltet werden, 
vergleichbar seien. Bei der Feststellung der Gleichartigkeit seien insbesondere die m ö gliche Gewinnhö he 
und das Spielrisiko zu berücksichtigen, wobei nur erhebliche Abweichungen die Umsatzsteuerpflicht der 
von „privaten“ Veranstaltern angebotenen Glücksspiele zuließ en. 
Es bleibt abzuwarten, wie der Europä ische Gerichtshof entscheidet. Im Regelfall folgt er den 
Schlussanträ gen des Generalanwalts. 

Beschlussfassung zum Tagesordnungspunkt "Sonstiges" in einer 
Wohnungseigentümerversammlung 
Wirksame Beschlüsse in einer Wohnungseigentümerversammlung, zu der nicht alle Eigentümer 
erschienen sind, kö nnen nur dann gefasst werden, wenn der Gegenstand der Beschlussfassung in der 
Einladung ausreichend bezeichnet ist. 
Nach Auffassung des Bayerischen Obersten Landesgerichts k ö nnen unter dem Tagesordnungspunkt 
"Sonstiges" allenfalls Beschlüsse über Sachverhalte von untergeordneter Bedeutung gefasst werden. In 
dem vom Gericht entschiedenen Fall ging es um die Genehmigung einer Satellitenempfangsanlage auf 
dem Flachdach eines Hauses. Hierbei handelte es sich gerade nicht um eine Bagatelle, so die Richter.  



 

 

Außerordentliche Kündigung eines Kfz-Leasingvertrags 
In einem vom Bundesgerichtshof entschiedenen Fall hatte ein Leasinggeber einen 
Kraftfahrzeug-Leasingvertrag wegen Zahlungsverzug des Leasingnehmers auß erordentlich gekündigt und 
Schadensersatz verlangt. Es handelte sich um einen Leasingvertrag mit Kilometerabrechnung, wobei nach 
den Leasingbedingungen bei vorzeitiger Vertragsbeendigung eine Umstellung auf Restwertabrechnung 
erfolgen sollte. 
Das Gericht ließ  offen, ob diese Umstellung als überraschende Klausel überhaupt Vertragsbestandteil 
geworden ist, weil auch weitere Bestimmungen der Leasing-Bedingungen den Leasingnehmer 
unangemessen benachteiligten. So war in der Klausel, die die Abrechnung bei Vertragskündigung regelte, 
z. B. der kalkulierte Restwert nicht aufgeführt. Darüber hinaus sollte nur der tatsä chliche 
Netto-Verkaufserlö s auf den Ablö sewert gutgebucht und vom Leasinggeber ersparte Aufwendungen nicht 
angerechnet werden. 
Insbesondere stellte das Gericht fest, dass ein vom Leasinggeber intern kalkulierter Restwert des 
Leasingfahrzeugs bei der konkreten Berechnung des Kündigungsschadens als Rechnungsposten für den 
hypothetischen Fahrzeugwert bei Vertragsende keine Berücksichtigung findet. Dies gilt auch dann, wenn 
der Leasinggeber für den Fall der ordnungsgemä ß en Beendigung des Leasingvertrags in Hö he des 
Restwerts eine Rückkaufvereinbarung mit dem Fahrzeughä ndler getroffen hat, von dem er das 
Leasingfahrzeug erworben hat. 

Verjährung zum Jahresende 
Der Geltendmachung von Ansprüchen ist eine zeitliche Grenze gesetzt. Dementsprechend kann sich der 
Schuldner nach Ablauf der gesetzlich festgelegten Frist auf die Verjä hrung seiner Schuld berufen und die 
Erfüllung des Anspruchs verweigern. Der Glä ubiger kann seinen Anspruch nicht mehr gerichtlich 
durchsetzen. 
Ein wichtiger Stichtag ist hierfür der 31. 12. eines jeden Jahres, weil die regelmä ß ige Verjä hrungsfrist von 
drei Jahren (z. B. für Kaufpreis- und Werklohnforderungen) erst nach Ablauf des Entstehungsjahres und 
Kenntnis des Glä ubigers von Anspruch und Schuldner beginnt. 
Dieser Regelverjä hrung unterliegen z. B. auch Ansprüche 

• wegen arglistigem Verschweigen eines Mangels der Kaufsache, 

• wegen arglistigem Verschweigen eines Mangels am Werk, 

• auf Gewä hrleistung aus der Erstellung von Software. 
Die Verjä hrung einer Forderung tritt nicht ein, wenn sie gehemmt ist oder neu beginnt.  
Verjä hrungshemmung tritt z. B. ein bei 

• schwebenden ernsthaften Verhandlungen, 

• Klageerhebung, 

• Zustellung des Mahnbescheids, 

• Zustellung des Antrags auf Durchführung eines selbststä ndigen Beweisverfahrens, 

• Anmeldung des Anspruchs im Insolvenzverfahren. 
Der Zeitraum, in dem die Verjä hrung gehemmt war, wird nicht in die Verjä hrungsfrist eingerechnet. 
Die Verjä hrung beginnt neu zu laufen, wenn ein Anerkenntnis des Schuldners vorliegt oder eine 
gerichtliche oder behö rdliche Vollstreckungshandlung vorgenommen oder beantragt wird. 
Hinweis: Auß ergerichtliche Mahnungen bzw. Zahlungsaufforderungen - auch schriftlich und per 
Einschreiben - hemmen die laufende Verjä hrung der Ansprüche nicht. 

Wohnrecht berechtigt nicht zur Vermietung 
Eine Erblasserin rä umte ihrer Mutter kraft Testament u. a. ein lebenslä ngliches unentgeltliches Wohnrecht 
in ihrem Haus ein, welches nicht in das Grundbuch einzutragen war. Nach dem Tod der Tochter bewohnte 
die Mutter das Haus mehrere Jahre, bevor sie gesundheitsbedingt in ein Heim übersiedeln musste und 
das Haus vom Eigentümer anderweitig vermietet wurde. 
Das Oberlandesgericht Celle hatte sich in diesem Fall mit der Frage zu besch ä ftigen, ob die Mutter auf 
Grund des von ihr als Vermä chtnis erworbenen schuldrechtlichen Wohnrechts nach ihrem Auszug die 
Herausgabe der Mieterträ ge beanspruchen konnte. 



 

 

Nach der Entscheidung des Gerichts ist der Inhaber eines solchen Wohnrechts regelmä ß ig nicht zu 
eigener Vermietung der Wohnung berechtigt und kann damit nicht die Herausgabe der Mietertr ä ge 
verlangen. Auch aus dem Testament ergab sich keine andere Beurteilung, da diesem ein vordringlicher 
Versorgungszweck zu Gunsten der Mutter nicht zu entnehmen war. Schließ lich ist der Mutter auch kein 
Recht zu eigener Vermietung der Wohnung erwachsen, da die unentgeltliche Wohnungsnutzung nicht 
ihren wesentlichen Einkommensteil darstellte. 

 



 

 

+++Anlage Lohnbüro+++ 
 

Arbeitgeberrelevante Ä nderungen in den LStR 2005 
Mit Zustimmung des Bundesrats hat die Bundesregierung die Lohnsteuer-Ä nderungsrichtlinien 20051 
beschlossen. Damit werden im Wesentlichen die Ä nderungen durch die seit 2003 ergangenen Gesetze, 
neuere Rechtsprechung und zwischenzeitliche Verwaltungsentscheidungen umgesetzt. Nachfolgend sind 
einige arbeitgeberrelevante Ä nderungen dargestellt. 

• Klarstellung, dass unter den weiteren Voraussetzungen eine steuerfreie Erstattung von 
Kindergartenzuschüssen auch dann zulä ssig ist, wenn der nicht bei dem Arbeitgeber beschä ftigte 
Elternteil die Aufwendungen für das nicht schulpflichtige Kind trä gt.2 

• Klarstellung, dass bei monatlicher Überlassung einer Monatsmarke für ein Job-Ticket, das für einen 
lä ngeren Zeitraum gilt, die monatliche Freigrenze von 44 €  für Sachbezüge anwendbar ist.3 

• Klarstellung, dass in die Bewertung des geldwerten Vorteils für die Überlassung eines Dienstwagens 
auf Basis des inlä ndischen Listenpreises der Wert eines weiteren Satzes Reifen einschließ lich Felgen 
nicht als Sonderausstattung einzubeziehen ist.4 

• Klarstellung, dass bei einem Fest des Arbeitgebers anlä sslich eines runden Geburtstags des 
Arbeitnehmers nur noch die anteiligen Aufwendungen des Arbeitgebers, die auf den Arbeitnehmer 
selbst, seine Familienangehö rigen sowie private Gä ste des Arbeitnehmers entfallen, zum 
steuerpflichtigen Arbeitslohn gehö ren. Dies gilt nur dann, wenn die Aufwendungen mehr als 110 EUR 
je teilnehmender Person betragen. In die Berechnung der 110-EUR-Grenze sind auch Geschenke bis 
zu 40 EUR einzubeziehen. Ist der Charakter des Fests privat, sind sä mtliche vom Arbeitgeber 
getragenen Aufwendungen steuerpflichtiger Arbeitslohn.5 Nach Ansicht der Verwaltung6 spricht für ein 
Fest des Arbeitgebers7, dass 

• dieser als Gastgeber auftritt, 

• er die Gä steliste nach geschä ftsbezogenen Gesichtspunkten bestimmt, 

• er in seine Geschä ftsrä ume einlä dt und 

• das Fest den Charakter einer betrieblichen Veranstaltung und nicht einer privaten Feier des 
Arbeitnehmers hat. 

• Muss Lohnsteuer von sonstigen Bezügen einbehalten werden, ist grundsä tzlich der voraussichtliche 
Jahresarbeitslohn auf der Grundlage der Angaben des Arbeitnehmers zu ermitteln.8 Macht der 
Arbeitnehmer keine Angaben, ist der beim bisherigen Arbeitgeber zugeflossene Arbeitslohn auf einen 
Jahresbetrag hochzurechnen. Diese Hochrechnung kann unterbleiben, wenn mit dem Zufließ en 
weiteren Arbeitslohns im Laufe des Kalenderjahres nicht zu rechnen ist. Dies ist insbesondere für die 
Abrechnung von steuerpflichtigen Entlassungsentschä digungen bedeutsam. 

• Klarstellung, dass Arbeitnehmer der gekürzten Vorsorgepauschale unterliegen, wenn sie nicht 
rentenversicherungspflichtig sind und ihnen eine betriebliche Altersversorgung zugesagt wurde, sofern 
sie steuerfreie Zukunftssicherungsleistungen erhalten.9 Auf die Hö he der Leistung kommt es nicht an. 
Darunter kö nnen ab 2005 auch Zahlungen in eine Direktversicherung fallen. Diese 
Richtlinienanpassung steht im Zusammenhang mit einer Ergä nzung10 durch das Alterseinkünftegesetz. 

 
1 Allgemeine Verwaltungsvorschrift zur Ä nderung der Lohnsteuer-Richtlinien 2004, 

Lohnsteuer-Ä nderungsrichtlinien 2005 - LStÄ R 2005 v. 24.9.2004. 
2 R 21a Abs. 1 S. 2 LStÄ R 2005. 
3 R 31 Abs. 3 S. 3 LStÄ R 2005. 
4 R 31 Abs. 9 Nr. 1 S. 6 LStÄ R 2005. 
5 R 70 Abs. 2 Nr. 3a LStÄ R 2005. 
6 Hessisches FinMin, Erl. v. 24.2.2004, S 2332 A - 110 - II 3b, DB 2004, S. 571, LEXinform-Nr. 0578221. 
7 Betriebliche Veranstaltung. 



 

 

8 R 119 Abs. 4 S. 4 bis 7 LStÄ R 2005. 
9 R 120 Abs. 3 Nr. 8 LStÄ R 2005. 
10 § 10c Abs. 3 Nr. 2 EStG. 

Zeitpunkt der Fälligkeit einer Abfindung 
In einem vom Bundesarbeitsgericht1 entschiedenen Fall stritten sich Arbeitsvertragsparteien um den 
Zeitpunkt der Fä lligkeit einer Abfindung. Sie hatten vor dem Arbeitsgericht einen Vergleich geschlossen, 
wonach das Arbeitsverhä ltnis zu einem bestimmten spä teren Zeitpunkt enden und der Arbeitnehmer eine 
Abfindung erhalten sollte. 
Der Arbeitnehmer vertrat die Auffassung, dass die Abfindung bereits mit Abschluss des Vergleichs f ä llig 
geworden ist, wä hrend der Arbeitgeber von einer Fä lligkeit erst bei Beendigung des Arbeitsverhä ltnisses 
ausging. 
Das Bundesarbeitsgericht schloss sich auf Grund folgender Umstä nde2 der Meinung des Arbeitgebers an: 

• Die Abfindung wurde im Vergleich ausdrücklich als Ausgleich für den Verlust des Arbeitsplatzes 
bezeichnet. Da die Zahlung also aus einem bestimmten Anlass geleistet werden sollte, ist es 
nachvollziehbar, dass sie auch nicht vor Eintritt dieses Anlasses fä llig werden sollte. 

• Der Arbeitnehmer war unter Fortzahlung der Vergütung bis zum Ende des Arbeitsverhä ltnisses 
freigestellt worden, hatte also bis zu diesem Zeitpunkt auch keine Einbuß en in Kauf zu nehmen. 

• Nach der Bezeichnung der Parteien handelte es sich um eine Abfindung nach § 3 Nr. 9 EStG; auch 
dies ist ein Hinweis auf die enge Verbindung zwischen Beendigung des Arbeitsverhä ltnisses und 
beabsichtigtem Zuflusszeitpunkt. 

• Schließ lich sollte die Abfindung entsprechend §§ 9, 10 KSchG gezahlt werden. Eine vom 
Arbeitsgericht ausgeurteilte Abfindung wird aber frühestens zum vom Arbeitsgericht festgesetzten 
Zeitpunkt der Beendigung des Arbeitsverhä ltnisses fä llig. 

 
1 BAG, Urt. v. 15.7.2004, 2 AZR 630/03, EzA 21/2004, S. 7. 
2 § 271 Abs. 1 BGB. 

Kündigung vor Ablauf der Wartezeit 
In Unternehmen mit Betriebsrat ist der Arbeitgeber bei arbeitgeberseitigen Kündigungen grundsä tzlich 
verpflichtet, dem Betriebsrat die der Kündigung zu Grunde liegenden Tatsachen mitzuteilen.1 
Nach stä ndiger Rechtsprechung des Bundesarbeitsgerichts2 ist allerdings bei einer Kündigung in den 
ersten sechs Monaten des Bestehens des Arbeitsverhä ltnisses zu berücksichtigen, dass innerhalb der 
sechsmonatigen Wartezeit des Kündigungsschutzgesetzes3 der Grundsatz der Kündigungsfreiheit gilt, 
d. h. Kündigungsgründe weder vorliegen noch angegeben werden müssen. Dementsprechend reicht bei 
einer solchen Kündigung, wenn der Arbeitnehmer aus Gründen mangelnder Eignung auf Dauer nicht 
weiter beschä ftigt werden soll, zur Information des Betriebsrats in aller Regel eine pauschale Begründung 
aus. 
Diese Rechtsprechung hat das Landesarbeitsgericht Düsseldorf4 in einer kürzlichen Entscheidung 
bestä tigt. Auf Grund der Zulassung der Revision erhä lt das Bundesarbeitsgericht nochmals Gelegenheit, 
seine Position zu überprüfen. 
 
1 § 102 BetrVG. 
2 z. B. BAG, Urt. v. 12.11.1998, 2 AZR 687/97. 
3 § 1 Abs. 1 KüSchG. 
4 LAG Düsseldorf, Urt. v. 29.7.2004, 15 Sa 623/04, (Revision zugelassen), EzA 21/2004, S. 15. 

Berücksichtigung familiärer Belange bei der Arbeitszeitverteilung 
Soweit keine vertragliche oder kollektivrechtliche Vereinbarung besteht, kann der Arbeitgeber kraft seines 
Direktionsrechts die Lage der Arbeitszeit eines Arbeitnehmers nach billigem Ermessen nä her bestimmen. 
Er muss bei seiner Entscheidung die wesentlichen Umstä nde abwä gen und die beiderseitigen Interessen 
angemessen berücksichtigen. Auf Seiten des Arbeitnehmers ist z. B. auf schutzwürdige familiä re Belange 
Rücksicht zu nehmen. Einer vom Arbeitnehmer gewünschten Verteilung der Arbeitszeit kö nnen jedoch 
betriebliche Gründe oder berechtigte Belange anderer Beschä ftigter entgegen stehen. 



 

 

Das Bundesarbeitsgericht1 hatte den Fall einer Altenpflegerin zu beurteilen, die nach der Rückkehr aus 
dem Erziehungsurlaub wieder im 7-Tage-Rhythmus im Nachtdienst beschä ftigt werden wollte. Da ein 
solcher Arbeitsplatz nicht frei war und auch kein anderer Besch ä ftigter den Arbeitsplatz tauschen wollte, 
setzte der Arbeitgeber sie für Nachtschichten im 2-Tage-Rhythmus ein. Nach Auffassung des Gerichts 
entsprach diese Festsetzung durchaus auch billigem Ermessen. 
 
1 BAG, Urt. v. 23.9.2004, 6 AZR 567/03, Pressemitteilung-Nr. 66/04. 

Neue Grenzwerte 2005 
Zum Jahreswechsel werden wieder zahlreiche Rechengr ö ß en der Sozialversicherung angepasst. Dabei 
gibt es dieses Mal weniger Verä nderungen als üblich, denn die Bezugsgrö ß en und Beitragssä tze zur 
Rentenversicherung bleiben voraussichtlich unverä ndert. Verbindlich sind die nachfolgend aufgeführten 
neuen Werte aber erst dann, wenn die entsprechenden Rechtsvorschriften zustande gekommen sind. 

Renten- und Arbeitslosenversicherung 
In der Renten- und Arbeitslosenversicherung (RV/ALV) wird die Beitragsbemessungsgrenze (BBG) 2005 
in den alten und auch den neuen Bundeslä ndern voraussichtlich um 600 EUR (50 EUR/Monat) 
angehoben. Damit sind zukünftig 

• in den alten Bundeslä ndern Entgelte oberhalb von 62.400 EUR (5.200 EUR/Monat) und 

• in den neuen Bundeslä ndern oberhalb von 52.800 EUR (4.400 EUR/Monat) beitragsfrei. 
Für knappschaftlich Rentenversicherte gilt voraussichtlich eine BBG von 

• 76.800 EUR (6.400 EUR/Monat) in den alten und 

• 64.800 EUR (5.400 EUR/Monat) in den neuen Bundeslä ndern. 

Der Anspruch von Arbeitnehmern auf Entgeltumwandlung für die betriebliche Altersversorgung steigt damit 
von 2.472 EUR auf 2.496 EUR an. Allerdings kö nnen tarifgebundene Arbeitnehmer die 
Entgeltumwandlung nur einfordern, wenn dies laut Tarifvertrag m ö glich ist. 

Kranken- und Pflegeversicherung 
Die BBG für den Bereich der Kranken- und Pflegeversicherung (KV/PV) wird voraussichtlich um 450 EUR 
(37,50 EUR/Monat) angehoben. Damit beträ gt sie bundeseinheitlich 42.300 EUR (3.525 EUR/Monat). 
Der Wert von 42.300 EUR entspricht auch der besonderen Jahresarbeitsentgeltgrenze der KV für 
Beschä ftigte, die am 31. Dezember 2002 privat krankenversichert waren. Für alle anderen liegt die Grenze 
von Versicherungspflicht zu Versicherungsfreiheit im Jahr 2005 bei 46.800 EUR (2004: 46.350 EUR). 

Bezugsgrö ß e 
Weil die Bezugsgrö ß e im Jahr 2005 mit 2.415 EUR/Monat (bzw. 2.030 EUR für den Bereich der RV/ALV-
Ost) voraussichtlich unverä ndert bleibt, verä ndern sich daraus abgeleitete Werte ebenfalls nicht. Unter 
anderem gelten damit auch 2005 folgende Werte:  

• Die Mindesthinzuverdienstgrenze für Rentner, die vor Vollendung des 65. Lebensjahres neben der 
Rente aus eigener Versicherung noch erwerbstä tig sind, bleibt bei 345 EUR/Monat. 

• Ebenfalls 345 EUR/Monat beträ gt auch im kommenden Jahr die Einkommensgrenze für die 
beitragsfreie Familienversicherung, sofern kein Minijob ausgeübt wird (dann gelten 400 EUR). 

• Versorgungsbezüge sind weiterhin bis zu einer Gesamthö he von 120,75 EUR/Monat beitragsfrei zur 
KV/PV. 

• In der Rentenversicherung bleiben der Mindestbeitrag für freiwillig Versicherte mit bundesweit 
78 EUR/Monat und der „Regelbeitrag“ für Handwerker bzw. Selbststä ndige mit 470,93 EUR/Monat 
(395,85 EUR/Monat in den neuen Bundeslä ndern) unverä ndert. 

Gleitzone 
Der Faktor F für die Ermittlung der reduzierten beitragspflichtigen Einnahme bei Arbeitnehmern mit einem 
Arbeitsentgelt innerhalb der so genannten Gleitzone (400,01 EUR bis 800 EUR) bleibt vermutlich 



 

 

unverä ndert bei 0,5952. Der Grund: Der durchschnittliche Gesamtsozialversicherungsbeitragssatz wird 
auch 2005 voraussichtlich bei 42 % liegen. 
Die Formel zur Berechnung des reduzierten Arbeitsentgelts lä sst sich auch im Jahr 2005 vereinfacht wie 
folgt darstellen: 1,4048 x tatsä chliches Arbeitsentgelt - 323,84. Von dem sich aus dem reduzierten 
Arbeitsentgelt ergebenden Beitrag ist der - aus dem ungekürzten Arbeitsentgelt berechnete - 
Arbeitgeberbeitragsanteil abzuziehen; die Differenz ergibt den vom Arbeitnehmer zu tragenden 
Beitragsanteil. 

Beitragssä tze 
Wä hrend die Beitragssä tze der KV individuell festgelegt werden, gelten für die Bereiche PV (1,7 %), RV 
(19,5 % bzw. 25,9 % in der Knappschaft) sowie ALV (6,5 %) bundesweit einheitliche Werte. Für den 
Bereich der PV ist zurzeit geplant, einen zusä tzlichen Arbeitnehmerbeitrag für Kinderlose in Hö he von 
0,25 % zu erheben. 

Pflegepersonen: Rentenversicherungspflicht auch bei Wohnsitz im 
EU-Ausland 
Nicht erwerbsmä ß ige Pflegepersonen sind versicherungspflichtig in der gesetzlichen Rentenversicherung. 
Voraussetzung ist, 

• dass sie in bestimmtem Umfang einen Pflegebedürftigen pflegen, der Leistungen aus der deutschen 
Pflegeversicherung erhä lt und 

• darüber hinaus keiner Erwerbstä tigkeit von regelmä ß ig mehr als 30 Stunden pro Woche nachgehen. 
Die Beiträ ge, die die Pflegeleistung zahlende private oder gesetzliche Pflegekasse für sie zur 
Rentenversicherung entrichtet, sind gestaffelt nach dem Grad der Pflegebedürftigkeit sowie nach dem 
Umfang der Pflegetä tigkeit. 
Nach einem Urteil des Europä ischen Gerichtshofs1 sind auch für solche Pflegepersonen 
Rentenversicherungsbeiträ ge zu zahlen, die ihren Wohnsitz auß erhalb der Bundesrepublik Deutschland, 
aber innerhalb eines anderen EU-Mitgliedstaates oder der Schweiz haben. Betroffen sind neben den 
Grenzgä ngern, die in einem anderen EU-Mitgliedstaat leben und  

• in Deutschland eine pflegebedürftige Person pflegen oder 

• in Deutschland in Teilzeit arbeiten und in einem anderen EU-Mitgliedstaat einen Pflegebedürftigen 
pflegen, 

auch Pflegepersonen, die im EU-Ausland wohnen und dort einen Pflegebedürftigen im geforderten 
Umfang pflegen, der Pflegegeld aus der deutschen Pflegeversicherung erhä lt. Nach bisheriger Ansicht der 
Pflegekassen und der Rentenversicherungsträ ger handelt es sich bei der Pflege um eine 
nichterwerbsmä ß ige Tä tigkeit. Daher sei die EWG-Verordnung 1408/71, die unter anderem die soziale 
Sicherheit von Arbeitnehmern in der EU regelt, nicht anwendbar und somit müssten für diese Personen 
keine Rentenversicherungsbeiträ ge entrichtet werden, wenn der Wohnort der Pflegeperson auß erhalb 
Deutschlands liegt. Dagegen begründeten die Richter ihre Entscheidung damit, dass nicht nur das 
Pflegegeld, sondern auch die Beiträ ge für die Pflegeperson als „Geldleistung der Krankenversicherung“ zu 
qualifizieren sind und danach nach EU-Recht exportfä hig seien. 
 
1 EuGH, Urteil vom 8. Juli 2004 (C-502/01 und C-31/02 - Silke Gaumain-Cerri und Maria Barth) 

Handwerkerversicherung - nur noch mit Meistertitel 
Traditionell sind selbststä ndige Handwerksmeister in der gesetzlichen Rentenversicherung 
pflichtversichert. Wä hrend die Bezirksschornsteinfegermeister bis zur endgültigen Aufgabe der Tä tigkeit 
versicherungspflichtig bleiben, kö nnen sich alle übrigen Handwerksmeister ab dem Zeitpunkt, zu dem sie 
216 Monate mit Pflichtbeiträ gen auf Ihrem Rentenversicherungskonto haben, entscheiden, ob sie 
weiterhin der gesetzlichen Rentenversicherung angehö ren mö chten oder nicht. 
Seit In-Kraft-Treten der groß en Handwerksreform zu Beginn des Jahres 2004 waren unter anderem auch 
die Angehö rigen der 53 Handwerksberufe in diese Versicherungspflicht einbezogen, mit denen man sich 
jetzt auch ohne Meistertitel selbststä ndig machen kann. Rückwirkend zum 1. Januar 2004 wurde nun eine 
Gesetzesnovelle auf den Weg gebracht, mit der diese Ausweitung der Versicherungspflicht wieder 
abgeschafft wird. Danach unterliegen der Versicherungspflicht in der Rentenversicherung 
Gewerbetreibende, die in die Handwerksrolle eingetragen sind und in ihrer Person die für die Eintragung in 
die Handwerksrolle erforderlichen Voraussetzungen erfüllen. Nicht erfasst sind also diejenigen, die ein 



 

 

zulassungsfreies Handwerk selbststä ndig ausüben sowie Personen, die einen Handwerksbetrieb 
fortführen (Erbe, Verwalter etc.). Wenn eine Personengesellschaft in die Handwerksrolle eingetragen ist, 
gilt als Gewerbetreibender, wer als Gesellschafter in seiner Person die Voraussetzungen für die 
Eintragung in die Handwerksrolle erfüllt.1 

 
1 § 2 Nr. 8 SGB VI [neue Fassung] 

Versetzung eines geringfügig Beschäftigten 
Kürzlich hatte das Arbeitsgericht Frankfurt über die Zulä ssigkeit einer Versetzung zu entscheiden.1 
In dem entschiedenen Fall war eine Arbeitnehmerin "auf Abruf" als Aushilfshostess beschä ftigt. Sie erhielt 
ein monatliches Brutto-Gehalt von rund 340 EUR. Ihr Beschä ftigungsstandort war Hannover. Der 
Arbeitgeber wollte sie von ihrem bisherigen Standort an den Standort Berlin versetzen. Mit der Versetzung 
wurde gleichzeitig verlangt, dass die Arbeitnehmerin die anfallenden Fahrt- und Übernachtungskosten zu 
übernehmen hä tte. 
Die Arbeitnehmerin klagte gegen diese Versetzung. Der Arbeitgeber hielt die Versetzung noch von seinem 
Direktionsrecht für gedeckt. 
Dieser Auffassung widersprach das Gericht. 
Eine derartige Versetzung bewegt sich nicht mehr im Rahmen dessen, was ein Arbeitgeber aufgrund 
seines Direktionsrechts anordnen kann. 
Der Arbeitgeber berücksichtigt zu wenig, dass die Arbeitnehmerin nur mit einem vergleichsweise geringen 
Verdienst auf Abruf beschä ftigt ist. Die Kosten für Fahrt und Übernachtung würden, wenn sie diese Kosten 
tragen müsste, in keinem Verhä ltnis zum monatlichen Verdienst der Klä gerin stehen. Das Arbeitsverhä ltnis 
der Klä gerin wä re damit für sie wirtschaftlich sinnlos, da sie das Geld, das sie durch ihre Tä tigkeit verdient, 
sofort wieder in Fahrt- und Übernachtungskosten investieren müsste. 
 
1 ArbG Frankfurt, 1 Ca 200/04, Meldung v. 4.10.2004. 

Krankgeschrieben privat gearbeitet - Kündigung nicht wirksam 
Nach einer Entscheidung des LAG Mainz ist die Kündigung eines Arbeitnehmers, der privat arbeitete, 
wä hrend er krankgeschrieben war, nicht zwangsl ä ufig rechtmä ß ig.1 
Im entschiedenen Fall hatte ein Arbeitgeber einem Arbeitnehmer fristlos gekündigt, nachdem er mit Hilfe 
eines Detektivs festgestellt hatte, dass der krankgeschriebene Arbeitnehmer auf privaten Baustellen 
arbeitete. 
Der Arbeitgeber hatte die Kündigung nur auf den Vorwurf der vorgetä uschten Erkrankung gestützt. 
Das LAG vertrat die Auffassung, der Arbeitgeber habe sich bei der Begründung der Kündigung auf den 
falschen Grund gestützt. Er habe selbst nach den Ermittlungen des Detektivs die Richtigkeit der ä rztlichen 
Bescheinigung nicht widerlegen kö nnen. Zwar sei ein Arbeitnehmer grundsä tzlich verpflichtet, durch sein 
Verhalten seine Wiedergenesung nicht zu gefä hrden. Der Arbeitgeber hä tte die Kündigung aber mit der 
Pflichtverletzung begründen müssen. Aus formalen Gründen ist das Gericht jedoch an die Überprüfung 
des vom Arbeitgeber angegebenen Kündigungsgrunds gebunden und kann daher einen anderen 
Kündigungsgrund nicht einfach austauschen. 
 
1 LAG Mainz, 5 TaBV 10/04, Meldung v. 8.10.2004. 

Verfall des Urlaubsabgeltungsanspruchs 
Das Arbeitsgericht Weiden hat in einem kürzlich verö ffentlichten Urteil - entgegen der Rechtsprechung des 
BAG - entschieden, dass § 7 Abs. 3 Satz 3 BUrlG, (wonach im laufenden Jahr nicht genommener Urlaub 
innerhalb der ersten drei Monate des Folgejahres genommen werden muss) auf 
Urlaubsabgeltungsanspruch weder unmittelbar noch mittelbar anwendbar ist.1 Der 
Urlaubsabgeltungsanspruch entspricht rechnerisch dem Urlaubsanspruch. Insoweit tritt er als Surrogat an 
die Stelle des Urlaubsanspruchs. 
In dem entschiedenen Fall stritten die Parteien um Urlaubsabgeltung. Einem Arbeitnehmer war von 
seinem Arbeitgeber gekündigt worden. Bei Beendigung des Arbeitsverhä ltnisses standen dem 
Arbeitnehmer noch 14 Tage Urlaub zu. Diese Urlaubstage waren auf Veranlassung des Arbeitgebers vom 
Jahresurlaub zurückgehalten worden. Sie sollten im Januar bis Mä rz verwendet werden, wenn wegen 
grö ß erer Kä lte nicht gearbeitet werden konnte. 
Der Arbeitnehmer trug vor, er sei vom 20.12.2002 bis 09.01.2003 arbeitsunf ä hig erkrankt gewesen. Er 
machte geltend, dass der Arbeitgeber verpflichtet sei, den Resturlaub abzugelten. 



 

 

Der Arbeitgeber vertrat die Auffassung, der Klä ger habe den Urlaubsabgeltungsanspruch nicht in den 
ersten drei Monaten des Jahres 2003 geltend gemacht, weshalb der Anspruch nach geltendem 
Tarifvertrag verfallen sei. 
Dieser Ansicht folgte das Gericht nicht. 
Der Abgeltungsanspruch nach § 7 Abs. 4 BUrlG ist ein reiner Geldanspruch, der des besonderen 
Schutzes wie die bezahlte Freistellung von der Arbeit nicht bedarf. Er unterliegt daher den allgemeinen 
Verjä hrungsvorschriften bzw. tariflichen Verfallsfristen. § 7 Abs. 3 Satz 3 BUrlG, wonach im laufenden Jahr 
nicht genommener Urlaub innerhalb der ersten drei Monate des Folgejahres genommen werden muss, 
findet nach Ansicht des Gerichts auf den Urlaubsabgeltungsanspruch keine Anwendung. 
Daher wurde der Arbeitgeber dazu verurteilt, dem Mitarbeiter 1.002,40 EUR brutto nachzuzahlen. 
 
1 AG Weiden , Urt. v. 3.12.2003, 1 Ca 1002/03, LEXinform-Nr. 0175120. 

Kündigung wegen des Versuchs einer Konkurrenztätigkeit 
Nach einem Urteil des Landesarbeitsgerichts Frankfurt rechtfertigt schon der Versuch einer T ä tigkeit in 
Konkurrenz des eigenen Betriebs die fristlose Kündigung eines Arbeitnehmers.1 
Im entschiedenen Fall hatte ein Arbeitnehmer eines Bauunternehmens einem Kunden angeboten, dessen 
geplante Hausrenovierung im eigenen Namen und auf eigene Rechnung zu erledigen. Der Kunde lehnte 
das Angebot ab und informierte den Vorgesetzten des Arbeitnehmers, der diesem daraufhin fristlos 
kündigte. 
Das LAG erklä rte die fristlose Kündigung für zulä ssig. Nach Auffassung des Gerichts sei bereits das 
"Vorfühlen" bei einem potenziellen Kunden ein erheblicher Verstoß  gegen die arbeitsvertraglichen 
Loyalitä tspflichten, der eine sofortige Kündigung rechtfertige. Ebenso berühre der finanzielle Rahmen der 
privat angebotenen Leistungen von mehr als 1.000 Euro ernsthaft die arbeitgeberseitigen 
Geschä ftsinteressen. Daher sei das notwendige Vertrauensverhä ltnis zerstö rt. 
 
1 LAG Frankfurt, 14 Sa 2043/03, Meldung v. 13.10.2004. 

Haftung für einzubehaltende Lohnsteuer des Arbeitgebers 
Nach einem Urteil des Finanzgerichts Hamburg1 obliegt die Nachweispflicht dafür, dass es sich bei dem 
Empfä nger von Zahlungen um einen Subunternehmer und nicht um einen unselbststä ndigen 
Arbeitnehmer handelt, dem Leistungsempfä nger. Zahlungsbelege, die lediglich den Zahlungsbetrag 
ausweisen, oder Rechnungen, die nicht unterzeichnet sind, sind als Nachweis nicht ausreichend. 
Liegt ein unselbststä ndiges Beschä ftigungsverhä ltnis vor, haftet der Arbeitgeber für die Lohnsteuer und 
muss diese einbehalten und abführen.2 

 
1 FG Hamburg, Urt. v. 8.4.2004, III 5321/01, LEXinform-Nr. 0818129. 
2 § 42d EStG. 

"Sonderzahlungsvorschuss" als Lohnzahlung oder als Auszahlung eines 
Arbeitgeberdarlehens 
Zu den Einkünften aus nichtselbststä ndiger Arbeit gehö ren neben Lö hnen und Gehä ltern auch 
Gratifikationen und andere Vorteile und Bezüge, die - egal unter welcher Bezeichnung - für die 
Beschä ftigung gewä hrt werden.1 Hierzu gehö ren auch Weihnachtsgeld und die Vorauszahlungen darauf, 
nicht dazu gehö ren Arbeitgeberdarlehen. 
Für die Beurteilung, ob es sich um eine Lohn- oder Darlehenszahlung handelt, ist der Zeitpunkt des 
Zuflusses beim Arbeitnehmer maß geblich. Bei einer als „Sonderzahlungsvorschuss“ bezeichneten 
Zahlung, die nach Hö he und Zahlungszeitpunkt dem Weihnachtsgeld des Vorjahres entspricht, handelt es 
sich bei objektiver Betrachtung um steuerpflichtigen Arbeitslohn. Eine spä ter herausgegebene 
Mitarbeiterinformation, dass es sich bei der Zahlung um ein Arbeitgeberdarlehen gehandelt habe, ä ndert 
daran nichts, entschied das Finanzgericht Saarland.2 

 
1 § 2 LStDV. 
2 FG Saarland, Beschl. v. 14.5.2004, 1 V 56/04, LEXinform-Nr. 0817791. 



 

 

Krankheitsbedingte Kündigung nach zwei Jahren nicht zulässig 
Die krankheitsbedingte Kündigung eines langjä hrigen Arbeitnehmers ist nach einem Urteil des 
Arbeitsgerichts Frankfurt auch nach zwei Jahren mit hohen Fehlzeiten nicht ohne weiteres zulä ssig.1 
Im entschiedenen Fall fehlte ein Arbeitnehmer in den vergangenen beiden Jahren jeweils an 
107 Arbeitstagen wegen verschiedener Beschwerden krankheitsbedingt. Zuvor war der seit 1991 
beschä ftigte Arbeitnehmer über mehrere Jahre hinweg wesentlich seltener krank gewesen. Dem 
Arbeitnehmer wurde daraufhin gekündigt. 
Das Arbeitsgericht gab der Klage des Arbeitnehmers statt und verurteilte den Arbeitgeber, den 
Arbeitnehmer weiter zu beschä ftigen. Nach Ansicht des Gerichts reicht bei einem langjä hrigen 
Beschä ftigten eine zweijä hrige Bilanz noch nicht aus, um daraus eine negative Zukunftsprognose herleiten 
zu kö nnen. Ohne diese Prognose darf jedoch keinem Arbeitnehmer krankheitsbedingt gekündigt werden. 
Dem Arbeitgeber ist es zuzumuten, vor dem Ausspruch einer Kündigung drei Jahre die gesundheitliche 
Entwicklung des Arbeitnehmers abzuwarten. 
 
1 ArbG Frankfurt, 9 Ca 109/04, Meldung v. 26.10.2004. 

Fristlose Kündigung wegen falscher Buchungen 
Die fehlerhafte oder unvollstä ndige Buchung verkaufter Speisen und Geträ nke rechtfertigt nach einer 
neueren Entscheidung des Arbeitsgerichts Frankfurt die fristlose Kündigung eines Barangestellten.1 
In dem entschiedenen Fall hatten Detektive beobachtet, wie ein in einem Gastronomieunternehmen 
angestellter Arbeitnehmer zwei Tassen Kaffee sowie ein Brö tchen lediglich als „Bruch“ in die 
Registrierkasse eingab, jedoch den kompletten Kaufpreis kassierte. Nach Auffassung des Ger ichts ist ein 
solches Verhalten bereits als strafbare Unterschlagung zu werten und deshalb Grund zur fristlosen 
Kündigung ohne vorausgegangene Abmahnung. Dabei ist der Wert der verkauften Waren unerheblich. Ein 
Lokalinhaber müsse sich stets darauf verlassen kö nnen, dass verkaufte Speisen und Geträ nke vollstä ndig 
in der Kasse verbucht werden. 
 

1 ArbG Frankfurt, 15 Ca 2426/04, Meldung v. 27.10.2004. 
 

Bezieher von Arbeitslosengeld müssen Wechsel der Lohnsteuerklasse 
mitteilen 
Die Bezieher von Arbeitslosengeld sind verpflichtet, dem Arbeitsamt den Wechsel ihrer Lohnsteuerklasse 
mitzuteilen. Dies hat jüngst das Sozialgericht Freiburg entschieden. Der Grund liegt darin, dass sich die 
Leistungen auf Grund des Wechsels der Lohnsteuerklasse mindern kö nnen. Kommt der Arbeitslose seiner 
Mitteilungspflicht vorsä tzlich oder grob fahrlä ssig nicht unverzüglich nach, hat er zu viel gezahlte Beträ ge 
dem Arbeitsamt zu erstatten. Von einem grob fahrl ä ssigen Unterlassen ist allerdings nicht auszugehen, 
wenn das Merkblatt für Arbeitslose weder einen ausdrücklichen Hinweis auf die leistungsrechtlichen 
Folgen des Lohnsteuerklassenwechsels enthielt noch die Anregung, sich bei dem Arbeitsamt vor einem 
Wechsel der Lohnsteuerklasse beraten zu lassen. 

Alterseinkünftegesetz: Abzugsfähigkeit der Altersvorsorgeaufwendungen 
Als Vorsorgeaufwendungen (Sonderausgaben) kö nnen wie bisher Beiträ ge zu Renten-, Kranken-, Pflege-, 
Unfall- und Haftpflichtversicherungen abgezogen werden. Allerdings gelten für die Rentenversicherung 
andere Beträ ge als für die übrigen genannten Versicherungen. 
Mit Rentenversicherung sind gemeint: die gesetzliche Rentenversicherung, landwirtschaftliche 
Alterskassen und berufsstä ndische Versorgungseinrichtungen. Beiträ ge zu solchen Versicherungen 
kö nnen zu hö chstens 20.000 Euro bei Singles und 40.000 Euro bei Verheirateten geltend gemacht 
werden. Allerdings ist dieser Betrag bis zum Jahr 2025 zu kappen. Das bedeutet, dass für das Jahr 2005 
nur 60 v. H., also 12.000 Euro, als Hö chstbetrag angesetzt werden kö nnen. Der Vom-Hundert-Satz erhö ht 
sich bis 2025 um jä hrlich 2 v. H. Auch Beiträ ge zu Lebensversicherungen sind nach wie vor begünstigt, 
wenn der Vertrag eine monatliche, auf die Lebenszeit begrenzte Zahlung ab dem 60.  Lebensjahr vorsieht 
und der Anspruch nicht übertragbar ist. 
Die weiteren Vorsorgeaufwendungen k ö nnen bis zu einem Hö chstbetrag von 2.400 Euro, wenn die 
Krankenversicherung allein getragen wird, bzw. 1.500 Euro von allen anderen Personen abgezogen 
werden. Für Ehegatten gelten jeweils die doppelten Beträ ge. 
Um eine Schlechterstellung zu vermeiden, wird bis zum Jahr 2019 von Amts wegen geprüft, ob nach der 
alten Regelung hö here Beträ ge hä tten geltend gemacht werden kö nnen. 



 

 

Auß erdem sind noch folgende Neuerung zu beachten: 
Kapitallebensversicherungen 
Die Beiträ ge zu Kapitallebensversicherungen, die nach dem 31.12.2004 abgeschlossen werden, k ö nnen 
ab dem 1.1.2005 nicht mehr als Sonderausgaben abgezogen werden. Gleichzeitig wird die Privilegierung 
dieser Lebensversicherungen bei den Einkünften aus Kapitalvermö gen eingeschrä nkt. Wird die 
Versicherungsleistung nach dem 60. Lebensjahr und zwö lf Jahre nach dem Vertragsabschluss fä llig, ist 
zukünftig die Hä lfte des Unterschiedsbetrags zwischen der ausgezahlten Leistung und der Summe der 
eingezahlten Beiträ ge zu versteuern. 
Auch wenn das Lebensversicherungsprivileg zukünftig wegfä llt, sollten neue Verträ ge im Jahr 2004 nicht 
übereilt abgeschlossen werden. Als „Altverträ ge“ gelten solche, bei denen die Laufzeit vor dem 1.1.2005 
beginnt und für die gemä ß  der derzeitigen Rechtslage bis zum 31.12.2004 mindestens ein 
Versicherungsbeitrag bezahlt worden ist. Es ist geplant, daß  diese Frist verlä ngert wird. 
Betriebliche Altersvorsorge 
Zukünftig sind auch die Beiträ ge des Arbeitgebers zu einer Direktversicherung steuerfrei, wenn eine 
lebenslange Versorgungszusage gegeben wurde. Die geleisteten Beiträ ge dürfen 4 v. H. der 
Beitragsbemessungsgrenze in der Rentenversicherung nicht übersteigen. Diese Grenze erhö ht sich um 
1.800 € , wenn die Versorgungszusage nach dem 31.12.2004 erteilt wurde. Mit Einführung der 
Steuerfreiheit entfä llt auch die Mö glichkeit der Pauschalversteuerung von Direktversicherungsbeiträ gen. 
Besteht zwischen altem und neuem Arbeitgeber und Arbeitnehmer Einvernehmen, k ö nnen erworbene 
Betriebsrentenanwartschaften auf den neuen Arbeitgeber übertragen werden. Ein Recht auf Mitnahme 
besteht bei Pensionsfonds, Pensionskassen und Direktversicherungen, wenn der Übertragungswert die 
Beitragsbemessungsgrenze der Rentenversicherung nicht übersteigt. 
Riester-Rente 
Ab 2006 dürfen nur solche Altersvorsorgeverträ ge zertifiziert werden, die für Frauen und Mä nner gleiche 
Beiträ ge und gleiche Tarife (Unisex-Tarife) vorsehen. 
In allen Fä llen von Neuabschlüssen oder Ä nderungen sollte auf jeden Fall der Rat des Steuerberaters 
eingeholt werden. 

Bewertung von Garantierückstellungen 
Für die in einem Wirtschaftsjahr getä tigten Lieferungen und Leistungen hat ein Unternehmer eine 
Rückstellung zu bilden, wenn er in den folgenden Wirtschaftsjahren wegen noch bestehender 
Gewä hrleistungsansprüche gegenüber seinen Kunden mit einer Inanspruchnahme zu rechnen hat. Für 
jeden einzelnen Garantiefall kann der Unternehmer eine (Einzel-) Rückstellung bilden. Statt der 
Einzelrückstellung kann der Unternehmer für sä mtliche bis zum Bilanzstichtag ausgeführten Lieferungen 
und Leistungen alternativ eine Pauschalrückstellung bilden. 
Die Hö he der Rückstellung ist vom Unternehmer auf der Grundlage von nachprüfbaren Tatsachen zu 
schä tzen. Sie darf das angemessene, den betrieblichen Verhä ltnissen entsprechende Maß  nicht 
übersteigen. Für die Bildung von Pauschalrückstellungen ist weiter Voraussetzung, dass der Unternehmer 
auf Grund der Erfahrungen der Vergangenheit mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit mit 
Garantieinanspruchnahmen rechnen muss oder dass sich aus der branchenmä ß igen Erfahrung und der 
individuellen Gestaltung des Betriebs die Wahrscheinlichkeit ergibt, Garantie- oder Gewä hrleistungen 
erbringen zu müssen. 
Das Finanzgericht des Landes Brandenburg lä sst bei einem Bauunternehmen, das in einigen 
Veranlagungszeiträ umen nur an fünf Groß aufträ gen tä tig war, eine Pauschalrückstellung für 
Gewä hrleistungsverpflichtungen in Hö he von 1 v. H. des garantiebehafteten Umsatzes zu. Das Gericht 
vertritt die Auffassung, dass bei Groß aufträ gen, insbesondere in der Anfangsphase der betrieblichen 
Tä tigkeit, ein grö ß eres Risiko besteht als bei kleineren Bauprojekten. 
Die Oberfinanzdirektion Koblenz lehnt es dagegen ab, für die Bauwirtschaft eine pauschale Rückstellung 
in Hö he von 2 - 3 v. H. anzuerkennen. Sie verlangt bei der Bemessung der Rückstellungshö he die 
Berücksichtigung der in der Bauwirtschaft unterschiedlichen Gewä hrleistungszeiträ ume und Risiken und 
verweist auf die in den Einkommensteuerrichtlinien aufgestellten Grundsä tze. 

Lohnzahlungszeitraum bei Aufnahme oder Beendigung der Arbeit 
während eines laufenden Monats 
Lohnzahlungszeitraum ist der Zeitraum, für den der Arbeitslohn gezahlt wird. Er richtet sich nach den 
arbeitsrechtlichen Vereinbarungen. 
Selbst wenn die Zahlung von Monatslohn vorgesehen ist, ist die Monatslohnsteuertabelle dann nicht 
anzuwenden, wenn die Arbeit wä hrend des laufenden Monats aufgenommen oder beendet wird und 
deshalb nur ein anteiliger Monatslohn gezahlt wird. Dies ergibt sich aus einer Entscheidung des 
Bundesfinanzhofs. In diesen Fä llen wird der für den Lohnsteuerabzug maß gebliche Lohn nicht für einen 



 

 

ganzen Monat gezahlt, sondern nur für den auf die Beschä ftigung entfallenden Anteil des Monats. Das gilt 
auch für den Fall eines fortbestehenden Arbeitsverhä ltnisses bei einem Arbeitgeber mit einem Wechsel 
von vorheriger bzw. zur anschließ enden Auslandstä tigkeit im Laufe eines Monats. 

Geschenke an Arbeitnehmer bei Betriebsveranstaltungen 
Bei den am Ende eines Jahres üblichen Weihnachtsfeiern sollte Folgendes beachtet werden: 

• Die Kosten für die Feiern dürfen pro Arbeitnehmer nicht mehr als 110 EUR inklusive Umsatzsteuer 
betragen. 

• Geschenkpä ckchen bis zu einem Wert von 40 EUR inklusive Umsatzsteuer, die anlä sslich solcher 
Feiern übergeben werden, sind in die Berechnung der Freigrenze einzubeziehen. 

• Geschenke von mehr als 40 €  inklusive Umsatzsteuer sind grundsä tzlich steuerpflichtiger Arbeitslohn 
und deshalb nicht bei der Prüfung der Freigrenze zu berücksichtigen. Die gezahlten Beträ ge kö nnen 
dann aber vom Arbeitgeber mit 25 v. H. pauschal versteuert werden. 

• Geldgeschenke, die kein zweckgebundenes Zehrgeld sind, unterliegen nicht der 
Pauschalierungsmö glichkeit und müssen voll versteuert werden. 

• Zuwendungen an Angehö rige des Arbeitnehmers sind diesem insgesamt zuzurechnen und müssen in 
die Berechnung der Freigrenze einbezogen werden. 

Kinderlose zahlen zukünftig mehr in die soziale Pflegeversicherung 
Ab Januar 2005 werden Eltern im Vergleich zu kinderlosen Beitragszahlern in der Pflegeversicherung 
entlastet. Am 1. Oktober 2004 hat der Deutsche Bundestag ein entsprechendes Gesetz, das sog. 
Kinder-Berücksichtigungsgesetz, beschlossen. Darin ist vorgesehen, dass kinderlose Mitglieder der 
sozialen Pflegeversicherung ab 2005 einen um 0,25 Prozentpunkte hö heren Beitrag zahlen als bisher, 
wenn sie über 23 Jahre alt sind. Ihr bisheriger Beitragssatz von 0,85 v. H. erhö ht sich dadurch auf 1,1 v. H. 
ihres Bruttoeinkommens. Der Arbeitgeberanteil i. H. v. 0,85 v. H. bleibt unverä ndert. Das Gesetz sieht vor, 
dass Rentner über 65 Jahre von dieser Regelung ausgenommen sind. Auch die Empfä nger von 
Arbeitslosengeld II brauchen den Zuschlag auf den Beitragssatz nicht zu zahlen. Das Gesetz dient 
einerseits dazu, die schlechte Finanzlage der Pflegeversicherung zu verbessern, trä gt aber darüber hinaus 
auch einem Neuordnungsauftrag des Bundesverfassungsgerichts Rechnung, welches entschieden hatte, 
dass die Betreuung und Erziehung von Kindern bei der Bemessung des Beitrags zur sozialen 
Pflegeversicherung angemessen berücksichtigt werden muss. Es sei mit dem Grundgesetz nicht zu 
vereinbaren, dass Personen, die Kinder betreuen, mit gleich hohen Beiträ gen zur Pflegeversicherung 
herangezogen werden wie Mitglieder ohne Kinder. Da das Gesetz nicht der Zustimmung des Bundesrates 
bedarf, ist mit einem In-Kraft-Treten der beschriebenen Regelungen zum 1. Januar 2005 zu rechnen. 
Hinweis: Der erhö hte Beitrag ist nicht zu zahlen, wenn die Elterneigenschaft der Krankenkasse bekannt 
ist. Eltern verstorbener Kinder sind ebenfalls von der Erh ö hung befreit. Sie sollten ihrer Krankenkasse und 
ihrem Arbeitgeber eine Kopie z. B. aus dem Stammbuch überreichen. 

Neuregelung zum Zahnersatz 
Der Deutsche Bundestag hat Neuregelungen in Sachen Zahnersatz beschlossen. Danach ist vorgesehen, 
dass der Zahnersatz im Leistungskatalog der gesetzlichen Krankenversicherung mit dem gleichen 
umfassenden Anspruch auf Leistungen wie bisher enthalten bleibt. 
Ursprünglich war in der Gesundheitsreform vorgesehen, dass alle Versicherten - unabhä ngig von ihrem 
Einkommen - ab 1. Januar 2005 einen festen Pauschalbetrag für die Versicherung des Zahnersatzes 
bezahlen sollten. Dieser Pauschalbetrag sollte bei 5,00 €  bis 8,00 €  liegen. Dabei hä tten die Versicherten 
zwischen der gesetzlichen und der privaten Krankenversicherung wä hlen kö nnen. Die Bundesregierung 
war jedoch der Meinung, dass dieses Modell bei nä herer Betrachtung zu bürokratisch gewesen wä re. Der 
Gesetzentwurf, dem der Bundestag zugestimmt hat, sieht deshalb vor, dass die Zahnpauschale durch 
einen prozentualen, einkommensabhä ngigen Beitragssatz ersetzt wird. Dieser wird mit dem im 
Gesundheitsmodernisierungsgesetz ab 2006 vorgesehenen zusä tzlichen Beitragssatz von 0,5 v. H. zu 
einem einheitlichen zusä tzlichen Betragssatz von insgesamt 0,9 v. H. zusammengezogen. Dieser 
zusä tzliche Beitragssatz wird zum 1. Juli 2005 in Kraft treten. Damit die Arbeitskosten abgesenkt werden 
kö nnen, bleibt es dabei, dass die Versicherten diese Regelung allein finanzieren. Das Gesetz schafft auch 
Rechtsklarheit für die Fä lle, in denen jemand im Hinblick auf die durch das 
Gesundheitsmodernisierungsgesetz vorgesehene Wechselmö glichkeit zur privaten Krankenversicherung 
dort bereits Verträ ge abgeschlossen hat. Für diese Fä lle wird den Betroffenen ein Sonderkündigungsrecht 



 

 

eingerä umt. Bezieher von Arbeitslosengeld II und mitversicherte Familienangehö rige sind von dem 
zusä tzlichen Beitragssatz freigestellt. 
 

 

 

 

Rechtliche Hinweise 

Der EGSZ - Newsletter faß t regelmä ß ig Gesetzesä nderungen, Urteile, Ver-
waltungsanweisungen oder sonstige für Sie interessante Informationen zu-
sammen bzw. gibt diese auszugsweise wieder. Der Newsletter erhebt keinen 
Anspruch auf Vollstä ndigkeit. Wir bitten daher ausdrücklich darum, vor einer 
Anwendung der Inhalte des Newsletters im konkreten Fall mit uns Rück-
sprache zu halten, da wir eine Haftung für die auszugsweise Darstellung 
nicht übernehmen kö nnen. Für weitergehende Informationen stehen wir 
Ihnen selbstverstä ndlich gerne zur Verfügung. 


